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ich öfters im ersten Jus-Semester an die Wandtafel (nicht auf die Folie!) ge-
malt .habe und welche eine grosse Blütendolde darstellt ( oder eher darstellen 
sollte), die über eine Anzahl Verzweigungen aus einem S-tengel hervorgeht. 
Die Blüten sind die ungeheure, höchst bunte und wahrhaft berauschende 
Fülle der Praxis, in der wir uns bewegen. Aber unsere Aufgabe ist, den Bezug 
vom Besondem auf das dahinter stehende Allgemeine zu schaffen. Denn wir 
schulden die Begründung für das, was wir entscheiden. Das Grossartige ist 
aber, dass wir uns mit diesem Blick auf das Allgemeine zugleich die Aufgabe 
enorm erleichtern. Wir können, pädagogisch wie praktisch, Aussagen gleich 
über eine ganze Anzahl von Blüten machen, und namentlich können wir das 
Einzelne rerstehen und damit uns erst wirklich aneignen. Dies auch wenn wir 
nicht an den Punkt gelangen, wo alles zusammenkommt - da sitzt der Herr-
gott. 

Darum lautet mein akademisches Henkerswort: Meine Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, verachten wir die Theorie 
nicht! Wir sind im Rechtswesen besonders unseres Landes und besonders 
noch im Wirtschaftsrecht zu einer Art Apotheose des Praktischen gelangt. 
Recht ist aber nur so gut, wie die Theorie, die dahinter steht. Theorie ist nicht 
blass und dürr, sondern im Recht jedenfalls die Quelle allen Lebens, eben der 
Stenge} zur Blüte. Freilich ist der Stenge I, die Theorie, auch nur dann etwas 
wert; wenn die Verbindung geschaffen wird zur Blüte, zur Praxis. Unsere 
Leistung als Juristen, ganz gleichgültig, ob wir Theorie oder Praxis betreiben, 
liegt in der Bewältigung der Strecke dazwischen, in der Gewährleistung die-
ser Verbindung. 

Ich danke zum Schluss dieser Universität für zwanzig glückliche Jahre in 
einer bemerkenswerten Freiheit, und ich wünsche ihr för die Zukunft jene 
Differen?.ierung und gerade damit, so möchten meine Ausflihrungen sagen, 
weitere Schritte zu ihrem schönen Ziel der Ganzheit] ichkeit. Ich selber werde 
mich von den Fleischtöpfen Ägyptens, vom dicht besiedelten Gewimmel um 
die mainstrcams ein Stück weit auf diese fast leeren Zonen der Theorie zube-
wegen, gleichsam an den Rand der Wüste, wo die Nächte kalt, der Sternen-
himmel jedoch wunderbar klar ist. Doch die Verbindungen mög,en bleiben: 
Emeritierung ist trotzdem nicht Eremitierung. 
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Die neue Bundesverfassung im Kontext der 
Verfassungen, Entwürfe und Reformversuche 
seit 1798 

FEUX HAFNER* 

I. Einleitung 

Mit der Annahme der totalrevidierten Bundesverfassung am 18. April 1999 
und deren Inkrafttreten am I. Januar 2000 hat die Schweiz ein neues verfas-
sungsrechtliches Gewand erhalten. Die Bundesverfassung von 1874 ist von 
einer modernen, an die seither eingetretenen gesellschaftlichen und rechtli-
chen Veränderungen angepassten «reformierten>> Verfassung abgelöst wor-
den. 

Dabei erstaunt vor allem die Tatsache, dass die Verfassung von 1874 eine 
Geltungsdauer von 125 Jahren aufzuweisen vermochte. Geht man der Frage 
nach, worauf dieses lange Leben einer Verfassung, deren Totalrevisionsbc-
darf eigentlich schon viel frl"1her erkannt worden war, zurUckzufLihren ist. so 
drlingen sich zwei Erklürungsansütze auf, nümlich einerseits das ausgcpr1!gte, 
mitunter geradezu übenntichtig wirkende Geschichtsbewusstsein der politi-
schen Krüfte in der Schweiz und anderseits eine der Bundesverfassung von 
1874 offensichtlich inhfirente Totalrevisionsresistenz. Ein Blick auf die Ver-
fassungsgeschichte zeigt, dass beide Elemente - Geschichtsbewusstsein und 
Verfassuogsbestrindigkeit - eng miteinander verwoben sind. Dies wird na-
mentlich dann deutlich, wenn man sich die Entstehung und jeweils kürzere 
oder - wie im Falle der Verfas.'>mlg von 1874 - Jüngere «Lebensdauer>> der 
Verfassungstexte seit I 798 vor Augen führt. Es lohnt sich daher, im Folgen-
den die Reform der Bundesverfassung von 1999 in den grösseren historischen 
Zusammenhang der Verfassungen, Entwürfe u-nd Reformversuche seit 1798 
zu stellen. 

ProL Dr. iur. Felix Hafner, Juristische fukul@ der Univer~itiit Ba~d, Maieng;tsse 51. CH-
4056 Basel. frl. 061 267 25 13, E-Mail: fclix.hafncr@unibas.ch. 
Überarbeitete und mit Anmerkungen versehene Fassung eines irn Jahre 1998 an dCn Uni'"crsi-
tätcn Basel und Luzern gehaltenen Vortrags. 
kh danke Herrn Dr. iur. C!IRISTOP!I A. SrENLE und Frau ULRIKE SCH!EüT fiir ihre Hilfr. 
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II. Geschichte der geschriebenen Verfassungen 
Die Geschichte der geschriebenen Verfassungen der Schweiz beginnt im Jahr 
1798. Dieses Jahr markiert einen Wendepunkt in der schweizerischen Staats-
organisation, wurde doch damals das überkommene Bündnissystem der alten 
Eidgenossenschaft durch eine neuzeitlich geprägte Ordnung abgelöst. 

Das Ancien Regime der Eidgenossenschaft war bis zu seinem Untergang 
durch ein System von Verträgen unter den verschiedenen Orten 1 gekenn-
zeichne.t. Dieses seit 1648 vom Deutschen Reich formell losgelöste «Bun-
desgeflecht»2 war mehr Staatenbund als Bundesstaat oder - wie es HANS 
CoNRAD PEYER formuliert - eine lockere «Verbindung von Selbstverwal-
tungskörpern»3. Eine geschriebene Verfassung war der alten Eidgenossen-
schaft unbekannt. Versuche, im Anschluss an die Bauernkriege in den fünf-
ziger Jahren des 17. Jahrhunderts einen einheitlichen Bundesbrief für die 
gesamte Eidgenossenschaft zu schaffen,4 scheiterten vor allem an der konfes-
sionellen Spaltung des Landes.5 

Als einziges Bundesorgan wirkte die Tagsatzung, worin die Abgeordneten 
der einzelnen Orte gemäss Instruktionen ihrer Herkunftsorte und in der Regel 
nach dem Einstimmigkeitsprinzip6 abstimmten. Die Bundesorganisation war 
somit nur punktuell festgelegt und kann rückblickend nicht als gesamtstaatl i-
che Ordnung bezeichnet werden, die dem neuzeitlichen Verfassungsbegriff 
amerikanischen oder französischen Zuschnitts entsprochen hätte. 

Im Unterschied zur alteidgenössischen Bundesorganisation stehen die 
modernen Verfassungen zudem in engem Zu.e,arnmenlwng mit einem an Frei-

2 

3 

4 

5 
6 
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Dies ist der :die Begriff für die heutigen K,mtone. Der Begriff ,,Kanton» starnrnt vom mille!-
lateinischen «quanlonus» (=Landstrich). Er wurde vom Ernk des 15. Jahrhunderts an 
zunächst von Frankreich, spiiter aber auch von anderen europiiischen Staaten als ßezeir:hnung für die eidgenössischen Orte verwendet (siehe At.FR E D Köt.z. Neuere schweizerische Vcrfas-
sung~göchichte. Ihre Grundlinien vofil Ende der Alten Eidgenos.~enschaft bis 1848. Bern 
1992. s. 106). 
H,\NS Co;s;R.-\D PLYF.R, Verfas~ungsgcschichtc der alten SchwciL. unveränderter N,ichdruck 
J 980, Zürich J 978. S. 21. 
PF.YER {FN 2), S. 44. 0;1.'i llLu1desgeJ\echt i.,t «his 1415 ein Staatenbund im R;ihmcn de~ Rei-
ches geworden» und entwickelte «in der Folge zwar gewisse Tendenzen zu einem Bundes-
staat», Wllrdc «ahcr [.-18 I wieder» gebremst "und schliess I ich mit der Reformation fast gano> stillgelegt (PEYrn, Joc.cit.). 
PETER Snou'R, Das Zeitalter der Gegenreformation. in; Handbuch der Schweizer Geschichte, Band l .2, 3. Auflage, Zürich 1980, S. 655 (Erneuerung des eidgenös.~ischen Bun-
des durch Huttw!lcr Bauern im Jahre 1653) und S. 658 f. (formulierter Entwurf eines gcsarnt-
eidgenössischen Bundesbriefs des Ziireher Biirgermeisters Jo1fAr,,,N flul'.·R1c11 WASFR aus dem Jahre 1655 ). 
5TAD1.ER (FN 4), S. 659. 
Das Mel1rheitspri11zip war nur ausnahmswei~e vorgesehen, nämlich bei Schiedsgerichten, bei einer allföl ligen Änderung des Pfaffenbricfs und bei der Verwaltllng der gemeinen Herrschaf-
ten (siehe PEYER. FN 2, s. 31 f. und S. 36). 
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heit, Gleichheit und Partizipation an der staatlichen Willensbildung orien-
tierten Menschenbild. Dieses Menschenbild lässt sich letztlich auf die Auf-
klärung zurückführen und hat seinen Niederschlag in den amerikanischen 
ünd französischen Verfassungen des 18. Jahrhunderts gefunden. Dem tradi-
tional legitimierten und im Wesentlichen auch noch im 18. Jahrhundert in 
vielerlei Hinsicht nach spätmittelalterlichen Organisationsprinzipien geord-
neten Staatswesen der alten Eidgenossenschaft7 war dieses rationale Men-
schenbild der Aufklärung fremd. Die alte Eidgenossenschaft konnte sich 
denn auch nicht aus eigener Kraft eine an den Menschenrechten orientierte 
neuzeitliche Verfassung geben. Der Anstoss musste zwangsläufig von aussen 
kommen. 

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass erst mit dem Einmarsch fran-
zösischer Truppen im Jahre 1798 die moderne Verfassungsgeschichte der 
Schweiz begann. Die daran anschliessende eigentliche neuzeitliche Verfas-
sungsgeschichte der Schweiz lässt sich in folgende Etappen einteilen: erstens 
in die Zeit von 1798 bis zur Gründung des schweizerischen Bundesstaates im 

· Jahre 1848, zweitens in die von der ersten schweizerischen Bundesverfas-
sung beherrschte Epoche von 1848 bis 1874 und drittens in die Zeit seit In-
krafttreten der bis zum 31. Dezember 1999 geltenden Bundesverfassung von 
1874. ßeizu!T1gcn bleibt, dass vom I. Januar 2000 an - dem Datum des ln-
krafttretens der am J 8. April 1999 von Volk und Stünden angenommenen 
Bundesverfassung - schliesslich eine neue Phase der verf,rssungsrechtlichen 
Entwicklung begonnen hat. 

III. Phasen der neueren Verfassungsgeschichte der Schweiz 

Erste Phase: Von der Helvetik bis zur Gründung des ßundcsstaales im 
Jahre 1848 

J. Erste !lcfl·etischc Vc1fas.rn11g 1·on1 12. April 1798 

Wie angedeutet, war die erste geschriebene Verfassung, die für die gesamte 
Eidgenossenschaft galt, nicht aus eigener Kraft geschaffen worden.~ Die Ver-
fassung der «einen und unteilbaren helvetischen Republik» war vielmehr das 
Werk einer von den siegreichen Franzosen nach Aarau einherufenen Natio-

7 

' 
PloYER (FN 2), S. l 3S f. 
Kritisch geg.enüber dieser «gängigen» Thc~e ist i\L\RKUS KL'TTER (Der Anfang der modernen 
Schweiz: Übergang von der alten Eidgenossenschaft zur Helvetischen Republik [ 1798-1803 ]. Basel !996, S. 79 ff.), zumal auch Schwei1.er den revolutionären Prozess befördert 
haben. 
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nalversammlung; eine Versammlung, die freilich keinen freien pouvoir 
constituant darstellte, weil sie zur Annahme eines in Paris vorentworfenen 
Verfassungstextes des Basler Zunftmeisters PETER Octts verpflichtet war.9 

Die Erste Helvetische Verfassung atmete in vielerlei Hinsicht den Geist der 
Französischen Revolutionszeit, war sie doch eine Nachahmung der fran-
zösischen Direktorialverfassung aus dem Jahre 1795. 10 Sie trug einen reprä-
sentativ-demokratischen Charakter und stellte - wie CARL HILTY in seinen 
Öffentlichen Vorlesungen über die Helvetik festhält - eine «seltsame Verei-
nigung -idealer Prinzipien und praktischer Unzu!änglichkeiten» 11 dar. So war 
etwa ihr Grundrechtskatalog im Unterschied zur französischen Menschen-
und BLirgcrrechtserklärung aus dem Jahre I 789 unvollständig und unsystema-
tisch. Wesentliche Grundrechte wie die Rechtsgleichheit, die Me-inungsäus-
serungsfreiheit und die Handels- und Ge\verbefrciheit wurden nicht in den ge-
schriebenen Verfassungstext aufgenommen, wenngleich ihnen de facto in der 
Verfassungswirklichkeit durchaus Nachachtung verschafft wurde.12 

Hauptmerkmal der Verfassung war, dass mit ihr eine zentral staatliche Ord-
nung etabliert werden sollte, die freilich der föderalistischen Tradition der 
Eidgenossenschaft grundsätzlich widersprach. Die Kantone waren lediglich 
Verwaltungseinheiten und besassen keine eigene Rechtspersönlichkeit. D 

Auch die Gemeindeautonomie war nicht gewährleistet, obwohl man in An-
lehnung an das französische V(}rbild neu den Gemeindetypus der Einwohner-
gemeinde geschaffen hatte. Diese setzte sich aus allen in einer Gemeinde 
wohnhaften Schweizcrbürgern zusammen und wurde neben die hergebrach-

9 PETER Ou1s musste die Verfassung uur Befd1I und unter Auf.,il"hl zkr frnn1.lisische11 Behör-
den erarbeiten. was zur Folge hatte. dass sie vom Volk <tb~chiitzig als «OchscnhUchlcin» 
he1.eich11et wurde. Siehe zu PEl'l'R Oc11s: ßJC.-\"I \01' 'w',\w11n,,u;, lvlusen und Mcnsch<:n-
rcchtl'. Petacr Ochs und seine literarischen Werke. Basel 1997 (pas.~irnl. 

JO Cons1itutiu11 du 5 l"ructiJor an III (Constilt1lio11 dircl"loriale) vorn 22. August !795, abge-
drudd in: A1.1,1u:n K(i1.1. Qucllenhud1 1ur 1wueren schweizerischen Verrassungsgesthichte. 
Vom Ende der Allen Eidgenossensch;il·t bis l 848, Bern ! 9T2. S. 79 ff. 

11 CARI. !-!11. rY. Öffentliche Yurksungen U her die I klvctik [87."i .,. 1877. lkrn I 878, S. 209. 
12 So ging man l'lwa von der Garantie lkr Rechtsgleichheit aus. zum•d die Erste llclvc1ische 

Verfa,sung ein flir alle mfün1lichen Schwei1er gkichermasst:n geltendes Riirgcrrccht fest" 
leglc. Allerdings bli.:ben die Juden davon ausgenommen. Desgleichen w,u-en auch die wirt-
schaftlichen Freihcilsrcchte ge\vührkistct. was etwa die Abschaffung des Zunl"l/.wangcs 
belegt. 

13 «Die ,prCti::ts, de-1· Bezirke in den welschen Kantonen. der Regierungsstatthalter im Kanton 
Bern. der Statthnltcr im Kanl!ln Zürich und der Oberamtmann in Solothurn und Lulern etwa 
sind hi.~torische Nachliiufer der helvetisthen Unterstatthalter und der hierarchischen helveti-
schen Yerwal!ungsorganisatiun; ebenso auf Gemeindestufe etwa der .iargauisehe und solo-
thurnische Ammann (Amtmann. Gemeindevorsteher}, welche die Stelle der helvetischen 
,Agenten, einnehmen» (Ko1.z, FN I, S. 119). 
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ten Bürgergemeinden gestellt. 14 Der dadurch von der Ersten Helvetischen 
Verfassung ins Leben gerufene Gemeindedualismus konnte sich bis auf den 
heutigen Tag erhalten. 

Die Erste Helvetische Verfassung beruhte zudem auf dem Gewaltentei-
lungsprinzip, obwohl dieser Grundsatz nirgends in der Verfassung explizit 
festgehalten wurde. Dabei zeichnete sich die Legislative analog zum ameri-
kanischen System durch ein Zweikammersystem aus. 15 Der als Kammer der 
Kantone vorgesehene Senat war zur Hauptsache aus je vier Abgeordneten aus 
jedem Kanton zusammengesetzt. 16 Als zweite Kammer wirkte der Grosse 
Rüt, der als Volkskammer die Kantonseinwohner repräsentieren sollte. Die 
.Exekutive bestand aus fünf von den Helvetischen Räten gewählten Direkto-
ren ·und bildete als Kollegialbehörde das Direktorium. 17 Die Organisation der 
Gerichte war schliesslich streng hierarchisch und dreistufig geordnet: Die so-
genannten Distriktsgerichte amteten als erste Instanzen, die Kantonsgerichte 
als zweite. An der Spitze stand der Oberste Gerichtshof des helvetischen 
Staates. Das durch die Helvetik geschaffene Gerichtssystem war das erste sei-
ner Art in der Schweiz und brachte Ordnung in das Justiz-Durcheinander der 
alten Eidgenossenschaft. 1 K 

Insgesamt gesehen blieb jedoch die Erste Helvetische Verfassung in der 
Schweiz in schlechter Erinnerung: 19 Sie \vurde als aufoktroyiert und künst-
lich empfunden, zumal ihr Ursprung letztlich in Frankreich lag. Überdies 
fehlten ihr wichtige «KontinuiWtsbrücken» (ALFRED KöLz) zur alten Ord-
nung. Und schliesslich blieben die von Krieg und Elend gekennzeichneten 
ßeglciturnsüinck ihrer Entstehung als Schreckensszenarien im kollektiven 
Gcdfichtnis dCr Schweizer haften. Die positiven Elemente der Ersten I klvc-
tischcn Verfassung wurden so von schlechten Erinnerungen an diese Zeitepo-
che übersch:ittct. 

Trotz dieser negativen Rezeption durch die Bevölkerung war die Erste 
Helvetisclw Verfassung nicht wirkungslos geblieben. Sie brachte erstma!s in 

1-1- Dieses Vurg<:hcn drüngtc sich tkshalh auf. weil man nichl w;igte, die neu ins Blirgerrcchl ein-
trctendc'll überwiegend iin11eren !kvtilkcrung.,.,chichtcn 1.u Mitgliedern der hcstchendcn 
B[irgergemci11d<:n E.LI machen. zu111,1I diese hnlcutende Vermög,:11~werle hcsas~en. Allerding., 
schuf man damit eine - wie Au Rl'IJ Kl/1.Z bemerkt - «Knntinuitfüsbrlicke" (K/11.r, FN l. 
S. I \21 1.ur Gemeindeorganisation im Ancien RCgime. in der Hoffnung. dass die allen 
ßlirgcrgc'llll'illdcn allmiihlich ausstcrh<:n werden. wa, sichtlich nidit cingetrntfrn ist. 

\5 Vgl. duu C1m1sT01•11 A. S1,1;"11\ Das Kriil"tevcrlültni., der Gliedstaaten im Gcsamtgefligc 
de., Bundesstaates. (CD-Rom) Dis.~. Basel 1998, ~ 13. 

16 Hinzu traten die ehemaligen Exekutivmitglieder. d. h. dk helvetischen Direktoren. 
17 Art. 71 ff. der Ersten Helvctisch<:n Verfassung. 
18 Kötz(FNl}.S.121. 
\ 9 So JE.-\S·FRM.;(.·01s Au11rc1n. Geschichtliche Einführung. in: J.-F. Aubert et al. (Hrsg.), Kom-

mentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. [\fai 1974. 
ßascl/Zlirich/ßcrn 1986. N. 15. S. 6 f. 
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der Schweiz einen modernen, nach rationalen Kriterien verwalteten Rechts-
staat hervor20 und schuf Institutionen, die sich - freilich zumeist erst nach 
späterer Revitalisierung - bis heute erhalten konnten: Dazu gehört in erster 
Linie die Idee der geschriebenen Verfassung, in der die für den neuzeitlichen 
Rechtsstaat charakteristischen Elemente der nationalen Einheit, der Volks-
souveränität, des Grundrechtsschutzes und der gewaltenteiligen Staatsorgani-
sation mit gewähltem Zweikammerparlament festgeschrieben sind. Von blei-
bendem Charakter ist ferner auch die mit der Einrichtung des helvetischen 
Zentralstaates verbundene Abschaffung der territorialen Ungleichheiten un-
ter den Kantonen: Die gemeinen Herrschaften als eidgenössisches Unterta-
nenland gehören seit der Helvetik der Vergangenheit an. 

2. Hclvetik: Zeit der politischen Instabilität und der Ve1fass1111gsentwii1fe 

Nach 1798 wurde die politische Instabilität geradezu chronisch und ein 
Staatsstreich löste den anderen ab. Die zeitliche Geltung der Ersten Helveti-
schen Verfassung war denn auch -nur von kurzer Dauer. Sie wurde bereits 
nach zwei Jahren durch eine neue Verfassung abgelöst, mit der beabsichtigt 
wurde, die 1798 neu geschaffene Verfassungsordnung an die sich rasch wan-
delnde politische Stimmungslage anzupassen. 21 

Die weitere Zeit der Helvetik war geprägt von.der Auseinandersetzung 
Z\v·ischen Unitariern, die am Zentralstaat festhalten wollten, und konservati-
ven Föderalisten, die nach einer Restauration des Ancicn RCgime trachteten 
und die Schweiz wiederum a!s St,iatenbund organisieren wollten; eine span-
nungsgeladene Dialektik, die das eidgenössische Staatswesen bis in die Ge-
genwart begleitet hat und in domestizierter Form bis heute nachwirkt. 

Mit den sogenannten Entwürfen von Ma!maison aus dem Jahre 180 I ,22 die 
von Napoleon initiiert worden waren, gewannen zuni.ichst die Föderalisten 
Oberhand. Napoleon hatte nfünlich erkannt, dass mit einer föderalen Verfas-
sungsordnung der politischen Vielfalt der Schweiz besser entsprochen würde 
als mit einem zcntralstaatlichen System. Gemiiss dem zweiten, von der Lc-

20 C111<1STI.\'- S!~l!Jr>;, Die I ld\·ctik- Eine aul'ge:1.wungenc und gescheiterte Revolution'? in: Tho-
mas Hildbrand und Albert T.inner (Hrsg.), Im Zeichen der Revolution. Der Weg zum ."-chwei-
zerischen Bundesstaat 1789-1848, Zürich 1997. S.42 f. 

21 Am 5. Juli 1800. Siehe d:v.u Ellt:ARD His, Geschichte des neuem Schweizerischen Staats-
rechts. Erster B.md: Die Zeit der Helvetik und der Vermittlungsakte [798 bis 1813, Basd 
1920, S. -Y.7 und KöLZ (FN l ). S. lJ6 ff. Dies, nachdem zuvor schon mit LWei Verfassungsent-
würfen \'0111 2. März l 799 (Entwurf einer Verfassungskommission des Sena1s wahrscheinlich 
verfasst von PAUL UsTrn1; siehe dazu His. FN 2!, S.JO) und vom 15. Januar 1800 (im 
Gefolge eines Staatsstreichs) versucht wurde, die Erste Helvetische Verfassung durch eine 
revidierte Verfassung abzulösen. 

22 Vom 29. April und 29. i\tai 1801. 
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gislative schliesslich genehmigten Malmaison-Entwurf sollte daher der Ein-
heitsstaat in einen Bundesstaat umgewandelt werden. 

Mit einem weiteren Entwurf vom 24. Oktober 1801 sollte die Verfassung 
von Malmaison allerdings wieder mit zentralistischen Elementen angerei-
chert werden.23 Dieses unitarische Ansinnen wurde indessen durch einen 
Staatsstreich der Föderalisten zunichte gemacht; diese legten am 28. Februar 
1802 einen eigenen, nunmehr föderalistisch ausgestalteten Entwurf vor. 

Das Ringen zwischen Föderalisten und Unitariern endete mit einem vor-
übergehenden Sieg der Unitarier und mit der Ausarbeitung der Zweiten Hcl-
veüschen Verfassung vom 25. Mai I802J-t Diese orientierte sich in ihren 
Grundzügen am Entwurf von Malmaison, baute ihn aber in zentralistisch-uni-
tarischer Hinsicht aus. Als Ergebnis lag schliesslich eine Verfassung vor, die 
zwar keine blosse Neuauflage des unitarischen Einheitsstaates der Ersten 
Helvetischen Verfassung darstellte, jedoch gleichwohl zentralistischer als die 
Malmaison-Entwürfe ausgestaltet war. 25 

Über die Zweite Helvetische Verfassung - und das ist wohl das Bemer-
kenswerteste an ihr - fand die erste gesamtsdnveizerische Volksabstimmung 
über eine eidgenössische Verfassung statt: D-as Abstimmungsprozedere ge-
staltete sich jedoch so, dass die Nichtstimmenden, welche die Anzahl der 
Stimmenden übertroffen hatten, als Annehmende gezählt wurden. Die Ver-
fassung wurde somit angenommen, obwohl es - gemessen an den Stimmen-
den - mehr ablehnende als befürwortende Stimmen gegeben hatte.2.r, Das 
damit angewandte so genannte« Vetoprinzip•> erlebte spüter in gewissen kan-
tonalen Rcgenerationsverfassungen eine Renaissance und bil<lete zugleich ei-
nen Vorhiufer des modernen Referendurns.27 

23 1!1s(FN21}.S.46. 
24 Durch eine Versammlung von Notahdn, die aus allen Kantonen einherufen 11onkn waren 

(siehe dazu I [1s. FN 21 ), S. 50. 
25 J\h oher~le gcsctzgebl'nde Behörden wirkten eine Tagsal:t.ung und ein Senat. Die Tagsatwng 

war die Volksvertretung. die vom Volk in indirekten Wahkn gcwiih!t wurde (die Tagsatzung 
wurde von den Kantonen im Vcrldllnis von J w 2.'i 000 Seelen auf l'ünf Jahre beschickt 
I Art. 161). Der Senat ver1rat die Kantone. Er wurde von ci1K'll\ Landam11wnn und LWCi Lan-
desstatthalti.:rn geleitet, die zugleich den Vollziehungsrat als exekutive Gewalt hildetcn. Der 
Obcr~te Gerichtshor blieb oberstes Gericht in der Schweiz: neu sollten aher Geschworenen-
gerichte nach französischem Vorbild geschaffen werden. 

26 92 423 Nein-Stimmen standen 72 453 Ja-Stimmen gegentiber. Die Annahme der neuen Ver-
fassung wurde also künstlich erzwungen. zumal man von etwa 167172 Nü:htstimmenden 
ausoegangcn war (siehe dazu Kii1.z. FN I, S. 142). 

27 Das" Veto;rinzip wurde in den Kantonen St. Gallen und Aargau bei den Abstimm.ungen tiber 
die Regenerationsverfassungen, im Kanton Wallis bei der Abstimmung über die liberale Ver-
fassung von 1839 sowie in mehreren Kantonen als Geset1.esvc\O, aber auch im Jahre 1848_ im 
Kanton Luzern bei der Abstimmung über die neue Bundesverfassung angewendet. In pol1to-
logiegeschichtlid1er Hinsicht wird es auf Jl.'.AN J..1CQUES Rm:ssE,\l' zurückgeführt, zumal 
R(ASSl.'.-H' gleichsam in Anwendung des Grundsatzes «Qui tacet consenlire videtur. ubi loqui 
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3. Vermittlung durch Napolion: Mediationsakte und Mediationszeit 
(1803 bis 1813) 

Trotz Einführung der Zweiten Helvetischen Verfassung gelang es nicht, den 
Streit zwischen Unitariern und Föderalisten beizulegen. Dies veranlasste 
Napolfon, als Schiedsrichter einzugreifen. Er liess zu diesem Zweck Abge-
ordnete der Kantone zu sich nach Paris kommen. Diese sollten als so ge-
nannte Consulta eine neue Verfassung ausarbeiten. 

Insgesamt überwogen in der Consulta die Unitarier. Napoleon war jedoch 
- wie hiervor bereits angedeutet - föderalistisch gesinnt, was er in einem an 
die helvetischen Kantone gerichteten Brief mit folgenden Worten deutlich 
zum Ausdruck brachte: «La nature a fait votre Etat federatif. Vouloir la vain-
cre ne peut pas etre d'un homme sage»28. Getreu dieser Erkenntnis gab Napo-
leon den Kantonen den grössten Teil der Kompetenzen zurück, die sie im An-
cien Regime besessen hatten. Er schloss aber klar aus, dass die ehemaligen 
gemeinen Herrschaften wieder zu Untertanengebieten zurückgestuft würden. 
Die Pariser Consulta entwarf daraufhin mehrere Kantonsverfassungen. Die 
Ausarbeitung der Bundesverfassung behielt sich Napoleon selbst vor. Am 
10. März ! 803 trat das Verfassungswerk, das Mediationsakte genannt wurde, 
in Kraft.29 Damit fand zugleich die Zeil der Helvetik ihr Ende. 

Die Mediationsakte war so aufgebaut, dass nach einer von Napoleon ver-
fassten Präambel zunächst in alphabetischer Reihenfolge die Verfassungen 
der 19 Kantone folgten. Das 20. Kapitel war mit «Bundesakte» überschrie-
ben. Darin wurden Autbau und Organisation der gesamten Eidgenossenschaft 
festgehalten. 

Mit der Verfassungsordnung der Mediationszeit wurde kein Bundesstaat, 
sondern ein mit bundesstaatlichen Elementen angereicherter Staatenbund er-
richtet.·10 Die Bundesgewalt war nur schwach ausgebildet. Dementsprechend 
wurde in der Bundesakte festgehalten, dass die Kantone alle Gewalt ausüben, 
die nicht ausdrücklich dem Bund übertragen ist; eine Regelung, bei derbe-
reits die Formulierung von Art. 3 der Bundesverfassungen von 1848, 1874 
und 1999 anklingt.31 

potui1 at: dchuit» in seinem contrat social festgehalten hat. dass «En pan:il i:as, du silcni:e uni-
versel on doit prCsumer k conscntcment du pcup!e ... » (conlrat social II/!. zit. nach Ko1.1. 
FN l. S. 14!). 

28 Brief Napoleons an die Consulta vom !O. Dczcmbc1 !802, Akten. IX. S. 87fo (zit. nach JF_.,,,.._ 
FRAN(."OIS Al' llERT. Bundesstaatsrecht der Sd1weiz. Fas.~ung von ! 96 7. neu bearbeiteter Nach-
trag bis 1990. fümd I. I Übersetzung durch EusABETll G ASSEi! Wm F]. Basel 1991. N. 20, 
S. 14. F:-i 28). Vgl. auch W1L1.TM! E. RAPPARD, Die Bundesverfassung der Schwcizcrisi:hcn 
Eidgenossenschaft !848-1948, Zürich 1948. S. 24. 

29 VgL am:h MARKUS KUTTER. Eine Schweiz von Napoleons Gnaden: von der Zeit der Vermitt-
lungsakte bis zum Wiener Kongress ( 1803-18 !4). Basel 1997. 

30 KöLz (FN I). S.152. Siehe auchAUllERT (FN28). N. 28, S. 17. 
31 Art. 12 der Bundcsnktc. 
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Der Bund war mit zwei Hauptorganen ausgestattet. Das eine Organ be-
stand in der traditionellen Tagsatzung, d. h. in der Versammlung der Kantons-
vertreter, die darin - wie in der alten Eidgenossenschaft - nach Instruktion 
abstimmten und dabei ohne Gewaltenteilung sowohl über rechtssetzende, 
vollziehende und sogar rechtsprechende Kompetenzen verfügten. Das andere 
Organ stellte der Landammann der Schweiz dar; ein Amt, das dem Schult-
heiss oder Bürgermeister des jeweiligen Vororts- bzw. Direktorialkantons32 

übertragen wurde. 
Auch im Grundrechtsbereich blieb die Bundesakte fragmentarisch. Siege-

währleistete nur wenige Grundrechte wie etwa die Rechtsgteichhcit, wofür 
eine Formulierung gewählt wurde, die dann später Vorbild für Art. 4 der Bun-
desverfassungen von 1848 und 1874 geworden ist. 13 Desgleichen wurde die 
Niederlassungsfreiheit der Schweizer Bürger verankert, obwohl das in der 
Helvetik vorgesehene Schweizer Bürgerrecht abgeschafft war. 3.J. 

Die Mediationsakte, die unter Einfluss Frankreichs und ohne Volksbefra-
gung eingeführt wurde, knüpfte an die Bundesorganisation der Alten Eidge-
nossenschaft an und wirkte damit letztlich restaurativ. Sie war unvollständig 
und nicht mehr der Idee einer am Gedankengut der Aufklärung orientierten 
Verfassung verpflichtet. Dennoch liessen sich darin gewisse Errungenschaf-
ten aus der Zeit der Hclvctik bewahren. Die wichtigste davon war wohl die 
Gleichstcl!ung der in der Helvetik neu geschaffenen Kantone und die Ab-
schaffung der Vorrechte der alten Orte. 35 

4. 18/3 bis /848: B1111de.\'\'l'l"cin 1111d B1111dc.wcrtrag-
h111ule.\'\'e1f(1ssungs/osc Zeit und Zeit der Expcrillfc11tc 

Mit dem Sturz Napoleons im Jahre 1813 ging auch die Mediationszeit zu 
Ende. Am 29. Dezember 1813 proklamierte eine Versammlung von Vertretern 
aus 10 Kantonen die Aufhebung der Mediationsakte. Das folgende Jahr 1814 

1'J Es handelte sich d,1hci um f'rcihurg. Bern, Solotlwrn, ßasel, Ziirich und Luzern. die sich 
jiihrlich ahwcchscltcn. 

JJ In 1\r!. J der Bundc.~aktc der Mcdiationsaktc wird bestimmt, dass es in der Schweiz weder 
Untcrtanenlandc noch Vorrechte der Orte, der Gehur1, der Personen oder Familien geben 
dürfe. Damit wurde wenigstens partiell die Rl·chtsgleidihcit s(aluicrt, wie sie dann fa~t 
unvcriindcrt in die Bundesverfassung von 1848 wieder aufgenommen wurde. Siehe dazu 
FEI.I x H AFr-;f,R. Vcrfas.~ungsgeschidllc als juristische Zeitgeschichte. Darg.estel lt am Beispiel 
der Geschichte der Gesehlechterg!cii:hheit, in: AJP/PJA 19%, S. 300 mit weiteren Hinweisen. 

34 Art. 4 der Bundesakte der /'Vkdiationsakte. 
J5 Die Media1ionsakte kann somit- wie A1.FRED KöLZ bemerkt- als ein «politisch geschickter. 

vcrfassungsrednlich sehr unvollkommener Kompromiss in bewegter Zeit angesehen werden, 
der sich als Übergangsordnung trotz seines Diktatcharakters für das Land positiv ausg:t:'\\'irkt 
hat,, (Köu. FN L S. 15:\). 
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war vom Versuch gekennzeichnet, die Schweiz mittels Vertragsentwürfen 
wieder ganz in die lockere Form des alteidgenöss-ischen Staatenbundes 
zurückzuführe-n.36 Am 8. September 1814 beschlossen die Kantone die An-
nahme eines Bundesvertrags, den sie allerdings erst fast ein Jahr später, näm-
lich am ?.August 1815, durch formelle Beschwörung wirksam werden lies-
sen. 

Der Bundesvertrag stellte ein völkerrechtliches Abkommen dar, das 
sämtliche Kantone - auch die von der Helvetik neu geschaffenen - als gleich-
gestellte Staatswesen anerkannte.37 Als Bundesorgan wurde die Tagsatzung 
eingesetzt, worin zwar das Mehrheitsprinzip galt, die Abgeordneten der Kan-
tone aber wie im Ancien R€gime nach Instruktion abstimmten.38 

Der Bundesvertrag bildete die Grundlage für die folgenden fünfzehn Jahre 
restaurativer Wiederaufrichtung der alten Zustände in den Kantonen. 39 Die im 
Bundesvertrag vorgesehene weitgehende Garantie des Selbstorganisations-
rechts ennöglichte es aber einem Teil der Kantone, sich nach 1830 eine rege-
nerierte Verfassung zu geben:-m Die Errungenschaften der Helvetik, die in den 
Kantonen subkutan weitergewirkt hatten, konnten so nach der Pariser Julire-
volution im Jahre 1830 wenigstens auf kantonaler Ebene «wieder geboren», 
mithin «re»-generiert werden. Die lockere Form des Staatenbundes liess es 
zu, dass die fortschrittlicheren Kantone zu Biotopen für liberale Verfassungs-
experimente in einem mehr oder weniger restaurativen gesamteuropüischen 
Umfeld werden konnten. 

Was sich auf kantonaler Ebene ereignete, sollte freilich auch auf Bundes-
ebene Früchte tragen.-4 1 In diesem Sinne - d. h. zwecks Gründung eines ein-
heitlichen und national ausgerichteten schweizerischen Bundesstaates unter 
dem Dach einer neu zu schaffenden Bundesverfassung, die den Staatenbund 
des Bundesvertrages ablösen sollte~ unternahm der liberale Luzerner Bür-

36 Siehe die Verfassungs- bzw. Vertragscntwiirfc vom 4. Fcbru..ir !814. !O. M..ii 1814 und 
8. August 1814 (beachte dazu At'Bl'IH. FN 19, N. 31, S. 10 L). 

37 Ocr ßundesvcrlrng cnvics sich freilich als wc:nig popu!ür. A NDRL.-\S l l u1s1 .ER std lt denn auch 
fest. dass «kein erquickliches und erfreuliches Werk>, geschaffen wurde, «und doch musste 
man damals zufrieden sein. wenigstens das erreicht zu h;.ibcn,, (AC°'DREAS HFus1.ER. Schwei-
zerische Verfassungsgeschichte, Basel l 920, S. 331 ). 

38 Siehe Art. 8 des Bundesvertrags. Beachte dazu KöLZ (FN 1 ). S. 185. 
39 Vgl. zu dieser Epoche schweizerischer Verfassungsgeschichte auch MARKUS KuTrER, Die 

Schweiz von vorgestern: vom Wiener Kongress bis zu den kantonalen Revolutionen ( 18 [4-
1830), Basel 1997. 

40 Diese Garantie war angesichts der restaurativen Ausrichtung des Bundesvertrags nicht selhst-
vcrsfandlich, jcdoch von der Tagsatzung mit Beschluss vom 27. Dezember 1830 tlll.~drücklich 
anerkannt worden (siehe Kötz, FN 1, S. 221 f.). 

41 Vgl. zum zeitgeschichtlichen Vorfeld der ßundesverfassung von 1848: M,\RKUS Kurrrn. 
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Jetzl wird die Schweiz ein Bundesstaat: von den Revolutionen der 1830er Jahre zur ersten 
Bundesverfassung ( 1830-1848), Basel 1998. 

Die neue Bundesverfassung im Kontext der Verfassungen, Entwürfe und Reformversuche seit 1798 

genneister KASIMrR PFYFFER seinen berühmten als «Zuruf»42 bezeichneten 
Vorstoss «an den Vorort Luzern bei Übernahme der Leitung der Bundesange-
legenheiten auf Neujahr 1831»43 • Dieser Versuch, den Bund zu reformieren, 
endete schliesslich beim Entwurf der Bundesurkunde der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, der dann letztlich die Grundlage für die Bundesverfas-
sung von 1848 bilden sollte. 

5. 1832/33: Bundesur/.:.unde 

Motiviert durch den Zuruf PFYFFERS schlug der Kanton Thurgau im Jahre 
183 l der Tagsatzung eine Revision des Bundesvertrags vor.44 1832 beschlos-
sen die Tagsatzungsabgeordneten,45 die Revision des Bundesvertrags an die 
Hand zu nehmen und ernannten zu diesem Zweck eine fünfzehnköpfige Kom-
mission unter der Leitung PFYFFERs. Diese legte noch im gleichen Jahr46 ei-
nen Entwurf vor und fügte ihm einen erklärenden Bericht bei, der vom Genfer 
Tagsatzungsabgeordneten PELLEGRJNO Ross1 verfasst war.-47 Auch wenn des-
halb der Entwurf gelegentlich <(Pacte Rossi,) genannt wird,·tH erwies sich das 
Ganze in Wirklichkeit als Gemeinschaftswerk, das besonders. auch vom St. 
Gallcr JAKOB BAUMGARTNER geprügt worden ist.-4'! Und obschon das Verfas-
sungswerk den Titel «Bundesurkunde), trug, stellte das Schriftstück einen ve-
ritablen Verfassungsentwurf dar. Der Entwurf wurde jedoch bewusst neutral 
«Urkunde)) genannt, um nicht die konservativen Krüfte von vornherein gegen 
das Projekt aufzuhringcn. 50 Anderseits wurde auch der Begriff <(Vertrag)) ver-
mieden, zumal man damit die Lihcralcn vor den Kopf gestossen hiitte. 51 

42 Dieser .~ogcrwnntc «Zuruf» wurde jedoch in T,11 und Wahrheit von L111JwH; SM,LL formuliert 
(Kfll.z.1-'N I. S. 374). 

43 Text in Wu.111i1 .. \I 01:n1~1.1. Quellcnhuch wr Schwci..:crgeschkhtc. kleine Au~gahe. zweite 
vcrrnchrcc und vcrhcss,·rle /\ullagc. Zlirich 19!8. 511 ff. Sich~· zum «Zuruf» P1·Yl'l·l'l{S ;iuch 
I: IJ( ;,\R B1 >NJI lL' R, Die Grü1tdung ,ks schwci1erisrhcn Bundesstaates. \l.iscl I lJ48. S. 16 ff. 

44 Siehe dazu und 1urn Folgcndcn: fl<>NJ•ll'R (l'N -DJ, S. 18 ll. und l{.\l'l',\IW (FN 28). S. 72 ff. 
45 Mit knapper Mehrheit. 
46 lkrcits am 15. OCJ.emhc1· l 83:?.. 
47 Siehe B0N11J11R (FN 43). S. 191 IT. und zu PFI 1.u•R1No Rossr im Spet.iclkn: A1.rnrn 

DL'FOl'R. Hommage ü Pdlegrim1 Rossi (1787-\848). Gcncvois et Suis,e a vocation 
curopfrnne. Bascl/Genf/Münd1en 1998 (passim). 

48 Vgl. RAPl',\RD (rN 28). S. 76. 
49 Damals gehörte B,\llW"iARTNER noch dem liberalen Lager an. 
50 Die Bundesurkunde umschloss zwei freilich in sich widersprüchliche und tfamil gcgenläutige 

Stossrichtungen. nfünlich die Schaffung eines Einheitsstaates unter Wahrung der Sclbstiindig-
kcit der Kantone. Die Bundesurkunde stellte daher ein ausgesprochenes Kompromisswerk 
dar (siehe Kiitz, FN I, S. 378 ff.). 

5 l RAPPARD (FN 28), s. 82. 
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Im Aufbau und in den Grundzügen entsprach die Bündesurkunde bereits 
mehr oder weniger der späteren Bundesverfassung von 1848: Die Bundesur-
kunde umfasste drei Abschnitte. Der erste Abschnitt befasste sich unter dem 
Titel «Allgemeine Bestimmungen» mit dem Aufbau des Bundesstaates. Un-
ter der Überschrift «Bundesbehörden,> wurden sodann im zweiten Abschnitt 
die organisatorischen Belange des Bundes geregelt. Der dritte Abschnitt enl-
hi'elt schliesslich Bestimmungen über die «Revision der Bundesurku-nde». 

Die Bundesurkunde erklärte die Kantone als souverän. Sie sollten alte 
Rechte ausüben, die nicht ausdrücklich der Bundesgewalt übertragen worden 
sind. 52 Die Bundesurkunde nahm solcherart Art. 3 der Bundesverfassungen 
von 1848, 1874 und 1999 vorweg. Hinsichtlich der Bundeszwecke hielt die 
Bundesurkunde fest, dass der «eidgenössische Bund ... zum Zwck» habe: 
«Beförderung der gemeinsamen Wohlfahrt der Eidgenossen, Schuz ihrer 
Rechte und Freiheiten, Erhaltung der Unabhängigkeit und der Neutralität des 
Vaterlandes». Sichtlich klingen auch hier die in Art. 2 der Bundesverfassun-
gen von 1848 und 1874 erwähnten Bundeszwecke an, freilich in anderer Rei-
henfolge und mit Erwähnung der NeutralitUt als Staatszweck. Sch!iess!ich re-
gelte die Bundesurkunde auch die Gewährleistung der Kantonsverfassungen, 
und zwar so, dass die Bundesurkunde auch in dieser Hinsicht als Vorliiufer 
der späteren Bundesverfassungen bezeichnet werden kann.5-' 

Dass tatsächlich die Schaffung eines Bundesstaates mit eigenen Hoheits-
rechten und nicht bloi,;s eine Reform des bestehenden Staatenbundes beab-
sichtigt war, zeigte sich unter anderem darin, dass der Bund die kantonale 
Souvcränitüt zugunsten der «Rechte und f<reiheiten,, der einzelnen Bürger 
hätte beschränken dürfen. Die Bundesurkunde regelte jedoch deren Grund-
rechte nur rudimenfär. Weder sah sie eine ausdrückliche Bestimmung vor, 
welche die Rechtsgleichheit garantierte, noch enthielt sie einen Katalog von 

52 Siehe zum Vergleich dazu Art. :I der 13V von 1991): «Die Kanl!me sind souverün, soweit ihrl' 
Sou\·eriinitfü nicht durch die Bundesverfassung heschriinkl is!; sie. tihcn ,1lk Rechte ,n1s. die 
nicht dem 13und tihcrtragen sind.» 

5:1 Siehe d:11.u /\rt. (l lkr Bumksurkundc: 
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«Zu diL·sem Ende sind die Katllonc vcrpllichlcl. ih1·c Vcrfossu11gcn der Bundeshch(it·dl' zur 
Einskht vorzukgen. Der Bund libernimm! ihre Gewiilirkistung unter folgl·11,k11 l-kdingun-
g<:11: 
a) dass sit' nichts den Vorschriften der ßundesurkuntlt' Zuwiderlaufendes enthalten: 
b) da,s ~ie die Ausübung zkr politisi.:hcn R.i.:chli.: nach repräsentativen udcr demokratischen 

Formen sidll'rn. dieselbe keiner ßlirgerklasse aussd1lie.sslich zuwenden und keinl' llnlcr-
th;111e1wcrhiil!11issc ..:wischen einzelnen Thcikn des Kantons dulden; 

c) und gegen Nachweisung. dass und wie ,sie nach vcrfussungsmüssigcn und gesezlichen 
Bestimmungen revidirt werden können. 

Durch die Erfüllung dieser Bedingungen erhält die Gewähdeislung noch die besondere Folge, 
dass die Verfassung eines Kantons einzig auf dem bezeichneten \.Yege der Revision geündert 
werden darf.» 

Die neue Bundesverfassung im Kontext der Verfassungen, Entwürfe und Refomwcrsuche seit 1798 

Freiheitsrechten, wenn man von der Gewährleistung der Niederlassungsfrei-
heit54 und der Petitionsfreiheit55 absieht. 

Als Bundesbehörden waren -dem Gewaltenteilungsprinzip folgend -drei 
Organe vorgesehen, nämlich die Tagsatzung als Legislative,56 der Bundesrat 
als Exekutive und das Bundesgericht als Judikative.57 

Die Tagsatzung sollte sich aus je zwei Vertretern der Vollkantone und je ei-
nem Vertreter aus den Halbkantonen zusammensetzen, mithin insgesamt 44 
Mitglieder zählen. 5~ Die Einführung des Zweikammersystems wurde dage-
gen unter anderem mit dem für schweizerische Verhältnisse nicht untypi-
schen Argument, dies koste zu viel, abgelehnt. Hinsichtlich des Bundesrates 
war vorgesehen, dass dieser aus einem von der Mehrheit der Kantone gewähl-
ten Landammann der Schweiz und vier von der Tagsatzung gewählten Mit-
gliedern bestehen sollte.59 

Als Bundeshauptstadt wurde Luzern bestimmt.60 Das Bundesgericht 
schliess] ich sollte sich aus neun von der Tagsatzung gewählten Bundesrichtern 
zusammensetzen und vor allem auch für zivilrechtliche Streitigkeiten zwi-
schen Kantonen und zwischen einem Kanton und dem Bund zus\ändig sein. 61 

Die Bundesurkunde wurde alsdann im Jahr 1833 unter der Führung des 
Berners CARL VON TAVEL in einer Tagsatzungskommission in föderalisti-
scher Hinsicht überarbeitet und ohne förmliche Annahme durch die Tagsat-
zung den Kantonen zur Ahstirnmung unterbreitet. 62 Vorbehalte der Radika!en 
gegen die föderalistischen Zugcsfändnisse sowie ein uneinheitliches und 
kompliziertes Abstimmungsprozedere, das in vielen Kantonen ent\veder eine 
Ablehnung oder zumindest ein unklares Abstimmungsergebnis über den Ent-
wurf zur Folge halte, liessen schliesslich das ganze Vorhaben schcitcrn.r,., 

Nach ALFRLD K01.z bestand das Beste an der Bundesurkunde in den ersten 
dreizehn Artikeln.r,.i In der Tat wurde der grosse Teil dieser Bestimmungen 
spi.itcr auch in die Bundesverfassung von 1848 übernommen; zudem prügle 
die Bundesurkunde die heute noch güngigen Termini Hir die Bezeichnung der 
Bundesbehörden. Der Misserfolg der Bundesurkunde zeigte indessen den li-

5..J. Art. 36 lkr Bundesur!,.undc. 
55 Art. 37 dl'r ßundcsurkunde. 
56 Art.43--67 der Bund<:.~urkundc. 
57 Art. 68-86 ( Bundesrat) und Art. 90-108 (Bu11lksge1·ichll dL'r Bundcsur!,.umk. 
58 Art. 4..J. und ..J-6 der Bundesurkunde. 
59 Art. 68-86. Beachte auch Art. 87-89 der Bundesurkunde bctrdknd die Bundeskanzlei. 
60 Das Bundc~gcridll sollte jcdoch in einem anderen Kanton angcsictklt werden {Art. 105-108 

der Bundesurkunde). 
6 ! Art. 102 der Bundesurkunde. 
62 All BERT (FN 19). Rz. 69. S. 18. 
63 BoNJOL'R (f'N 43), S. 32 ff. 
64 Ko1.z (FN l ). S. 385. 
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beralen Kräften, dass in der Schweiz die Idee der Schaffung eines Bundes-
staates noch nicht genügend verwurzelt war. 

6. «Nichtamtliche» Verfassungsentwü,fe von lgnaz Paul Vital Troxler, 
Karl Kastlwfer und James Fazy 

Beinahe im selben Ausmass - wenn nicht noch mehr- haben neben der Bun-
desurkunde die von drei Radikalen fonnulierten nichtamtlichen Entwürfe aus 
den Jahren 1833, 1837 und 1838 den Gang der späteren Verfassungsentwick-
lung beeinftusst.65 Es handelte sich dabei um die Entwürfe des Berner Forst-
meisters KARL KASTHOFER66, des Genfer Politikers JAMES FAzy67 und des 
ursprünglich aus Luzern stammenden, später auch in Aarau, Basel und Bern 
wirkenden Arztes und Philosophieprofessors lGNAZ PAUL VITAL TROXLER68. 

Die Bedeutung dieser drei Entwürfe lag vor allem darin, dass sich KAsT-
HOFER, FAZY und TROXLER in erheblichem Ausmass am Vorbild der amerika-
nischen.Verfassung orientiert hatten und dadurch entscheidende Impulse für 
die Übernahme des amerikanischen Zweikammersystems in die Bundesver-
fassung von 1848 zu geben vermochten. 

Zweite Phase: Von 1848 bis 1874 

/. Die B11ndes1·e1fassw1g 1·011 1848: Schq[!i111g des B1111dcsstaatcs 

14 Jahre nach dem Scheitern der Bundesurkunde - also im Jahre 1847 -
wurde ein neuer Versuch zur Ausarbeitung einer Bundesverfassung unter-
nommen.69 Die Frage der Errichtung eines modernen schweizerischen Bun-
desstaates war inzwischen Gegenstand eines Bürgerkriegs geworden.10 Die 
Ausarbeitung der Bundesverfassung setzte die Lösung dieses Konflikts, d. h. 
namentlich die Auflösung des Sonderbundes der konservativen Kantone, vo-
raus. Nach dem Sieg der eidgenössischen Truppen über den Sonderbund im 
Jahre 1847 war indessen der Weg frei, die weiterhin offene Verfassungsfrage 
mit Aussicht auf Erfolg an die Hand zu nehmen. 

65 Siehe dazu Kötz (l'N l ), S. 386 ff. 
66 Der l 833 veröffentliche Entwurf trug den Titel «Das Schweizerische Bundcshlichli» (siehe 

Kö1.z, FN l. S. 389 f.}. 
67 «Projct de Constitution f6dfralc» aus dem Jahre 1837 (siehe Text in KöLZ. FN 10. S. 360 ff.). 
68 «Entwurf eines Gnmdgesetzcs für die schweizerisch<: Eidg<:nossenschalh nus dem Jahre 

1838 (siehe Text in Kötz, FN 10, S. 373 ff.J. 
69 BoNJOl/R (FN 43). S. 153 ff. 
70 BoNJOLIR (FN 43). S. 96 ff. 
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Die Tagsatzung schuf die Verfassung in etwas mehr als vier Monaten,7 1 

also innert kürzester Zeit. Dabei konnte die von ihr hierzu einberufene Kom-
mission von den Bundesurkundeentwürfen aus den Jahren 1832 und 1833 
profitieren.72 Das Inkrafttreten der Bundesverfassung am 12. September 1848 
bedeutete schliesslich das Ende des Bundesvertrages und damit zugleich 
auch den Untergang des schweizerischen Staatenbundes. Es handelte sich da-
bei um einen revolutionären Vorgang, zumal der Bundesvertrag keine Kün-
digungsbestimmung kannte, die Kantone die Bundesverfassung jedoch nicht 
einstimmig, sondern nur mehrheitlich und nach ihren eigenen Abstimmungs-
modi angenommen hattcn. 73 Sichtlich wurde die Idee des föderal organisier-
ten Nationalstaates als selbstevident erachtet. Es bedurfte keiner besonderen 
zusätzlichen Begründung mehr, um den Übergang vom Staatenbund zum 
Bundesstaat zu lcgitimieren.74 Entgegen den damals in Europa vorherrschen-
den restaurativen Tendenzen hat so die Schweiz - gleichsam als «Antithese» 
(HERBERT LüTUY) zum allgemeinen Trend-eine moderne, demokratisch und 
rechtsstaatlich ausgerichtete Verfassungsordnung geschaffen. 75 

Im Aufbau orientierte sich die Bundesverfassung von 1848 im Wesentli-
chen an der in drei Abschnitte gegliederten Bundesurkunde: 

Im ersten Abschnitt wurden unter dem Titel <<Allgemeine Bestimmungen» 76 

die Aufgaben des Bundes und einige Grundrechte geregelt. Hinsichtlich der 
Bundeskompetenzen beanspruchte der Bund die Aussenpolitik, das Zollwesen, 
das Post-, das Münz- und das Pulverregal sowie Befugnisse im Militürwesen. 
Die dem Bund übertragenen Kompetenzen nahmen sich also wesen!!ich gerin-
ger au.'> als in der spliter im Jahre 1874 total revidierten Bundesverfassung. 

Im Grundrechtsbereich erwies sich die Bundesverfassung als bruchstiick-
hal't. Sie blich damil der Tradition früherer eidgenössischer Verfassungstexte 
treu. Die Bundesverfassung von 1848 garantierte nfünlich die Grundrechte 
nicht im Rahmen eines umfassenden und systematisch angelegten Grund-
rechts_kata!ogs. Ausdrücklich anerkannt wurden im Wesentlichen nur die 
Rechtsgleichheit, die Niederlassungsfreiheit für Schweizer Bürger christli-

71 Niimlidi V\llll 17. Februar 18..)8 bis zum 27. Juni l 848. 
Tl Kii1.z (FN I l. S. 552 L 
7J Hrn~L\NN BncHEL. Die Entstehung des Bundesstaates als Problem der RedHsknntinuiWt, 

Diss. Zürich 195 l; vgl. dazu die Tagsatzung schon zum Entwurf zu einer Bundesurkunde aus 
dem Jahre 1832 (beachte dnzu R.->..Pl'ARV, fN 28, S. 90 f.). 

74 Ein wesentliches Motiv für .eine neue Bundesverfassung war die Schaffung eines gesamt-
schweizerischen Binnenmarktes. Siehe hierzu die Ausführungt'R bei GEORG KREIS, Totalre-
visionen als soziale Bewegungen. Zu den fünf.Verfassungsphasen der neueren Schweizerge-
schichte in: Beat Sitter-Liver (Hrsg.), Herausgeforderte Verfassung. Die Schweiz im g!ohalen 
Kontext. Freiburg (Schweiz) 1999, S. 172. 

75 HERBERT LPTHY, Die Schweiz nls Antithese. Ztirich l 969. 
76 Art. 1-59. 

25 



Felix Hafner 

eher Konfession, die Kultusfreiheit für die anerkannten christlichen Konfes-
sionen, die Pressefreiheit, die Vereinsfreiheit und das Petitionsrecht. 

Im zweiten Abschnitt wurden - wie seinerzeit in der Bundesurkunde - die 
Bundesbehörden,77 d. h. die Wahl, Zusammensetzung und Befugnisse der 
Bundesversammlung bestehend aus Nationalrat und Ständerat, des Bundes-
rates, der Bundeskanzlei und des noch nicht ständigen Bundesgerichts gere-
gelt. Im Unterschied zur Bundesurkunde wurde also das Zweikammersystem, 
das bereits in der Helvetik seine Vorläufer hatte, wieder neu eingeführt. Al-
lerdings wurde nicht auf helvetische Modelle zurückgegriffen. Das Zwei-
kammerparlament wurde·vielmehr unter Bezugnahme auf das amerikanische 
System78 und im Sinne eines Kompromisses zwischen den liberalen und kon-
servativen Kantonen eingeführt. 79 Bei der Ausarbeitung der Verfassung von 
1848 nahm man denn auch ganz allgemein nicht Baug auf helvetische Vor-
bilder, zumal der explizite Rückgriff auf die als dunkle Epoche der Schwei-
zergeschich-te konnotierte Helvetik den Gegnern der Bundesverfassung nur 
zusätzliche argumentative Munition geliefert hätte. 80 

Im dritten Abschnitt81 wurde die «Revision der Bundesverfassung» gere-
gelt.82 Dabei wurde vorgesehen, dass 50 000 Stimmberechtigte eine Initiative 
auf Revision der Bundesverfassung einreichen konnten. Indessen wurde nicht 
zwischen Partial- und Totalrevision unterschieden. In beiden Fällen h~itten bei 
Annahme der Initiative der National- und der Ständerat neu gewählt werden 
und die neu zusammengesetzten Ritte die Verfassungsrevision ausarbeiten 
müssen.~3 Zudem wurde das obligatorische Verfassungsreferendum sowohl 

77 An. 60-! 10. 
78 Si.::h.:- dazu S1Mo.~ NHt.u,, Die LISA als Vmhild ITir einen schweizerischen Bundesstaat, in-

Andreas Ernst et al. (Hrsg.). Revolution und lnnova1ion. Die 1,.onllil...trcil'hc Entsl<:lwng des 
schweizerischen Bundesstaates von 18--tX (Die Schweiz 1798-1998: Staat - Gesellschaft -
Politik. Band l J. Zlirich l 998. S. 49 ff. 

79 Kou (FN I). S.558ff. und 618 sowie: S!'ENL(: (FN 15), § 16 C'. 
80 A1.~1n:1> Kü1.z. Die Bcd,:utu11g der Fr,11v.üsi.~d1cn Revolution, in: Andrl·as J\uer (1 lrsg.l. Les 

oridncs de !a d0mocratic dirccte cn Suissc - Dil' Ursprünge der sd1weizerische11 direkten 
Dc;nukratie. B,1sel/Frankfurt a. M. 1996, S. 114 ff. (mit Rer.ug auf di<: p(ilitischcn Red1tc. 
deren Re1.eplion aus dem französischen Revolutionsrecht entweder nicht erwfihnl otkt· wr-
tuwh1 wurde). 

XI Art.111-1!4. 
X2 Kö1.z (FN l J. S. 602 ff. 
XJ Da die Partialrevision vor 1891 in der Verfassung nkht geregelt war. rnu~s(e eine Initiative auf 

Partialrevision der Bundewerfossung als Initiative auf Totalrevision hehandl'lt werd.:-n, so 
etwa im Falle der B.1nl,.notenmo11opul-[nitia1ive. worüber am 3 ! . Oktober I 880 eine Vulbah-
stimnmng zur Frage «Soll eine R.:-vision der Bundesverfassung stalttinden?» durd1geflihr1 
wurde. Das Volk lehnte jedoch dieses Begehren ah (siehe dazu M,\RTII\ RuooLF E1rn. Dei 
Verfossungsrnl im schweizerischen Staatsrecht. Diss. Zürich, Aarau 1962, S. 249 f.; ALFRED 
Ko1.z, Qu~llenbuch zur neuerrn schweizerisd1en Verfassungsgeschichte. Von 18-tS bis in die 
Gegenwart. ßern ! 996, S. 187 und RAPP.->,1.:0, FN 28, S. 3J2 ff.). 
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für Partial- als auch für Totalrevisionen eingeführt, d. h. die von den Räten 
ausgearbeiteten Verfassungsrevisionen waren Volk und Ständen zur Abstim-
mung zu unterbreiten. Für die Annahme der Revision, die natürlich auch von 
den Räten selber initiiert werden konnte, war somit nicht nur das Volksmchr, 
sondern auch das Ständemehr erforderlich. 

2. Partialrevision \'Oll 1866: Nicderlassung5freiheit für Nichtchristen 

Frei-lieh wurde die Bundesverfassung von 1848 nur ein einziges Mal partial-
revidiert, nämlich im Jahre 1866. Mit dieser Verfassungsrevision wurde die 
bisher auf Schweizer Bürger christlicher Konfession beschränkte Niederlas-
sungsfreiheit allen Schweizern unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit 
gewährt, und sämtliche Kantone verpflichtet, alle Schweizer ohne Rücksicht 
auf ihre Konfession in Gesetzgebung und gerichtlichem Verfahren g\eichzu-
behandeln.8--1- Dies drängte sieb auf, weil die Schweiz am 30. Juni 1864 mit 
Frankreich einen Niederlassungsvertrag abgeschlossen hatte, der allen Fran-
zosen - also namentlich auch den Franzosen jüdischen Glaubens - die Nie-
derlassungsfreiheit in der ganzen Schweiz zusicherte. Die Bundesverfassung 
von J 848 rüumte jedoch dieses Freiheitsrecht nur den Schweizer Bürgern 
christlicher Konfession ein. 

Anlüsslich des Urnengangs vom 14. Januar 1866 wurde zudem über weitere 
Vorlagen abgestimmt, die jedoch alle von Volk und Ständen verworfen wur-
den.H_., Zu den abgelehnten Abstimmungsgegcnstiinden gehörten die Garantie 
der Glaubens- und Kultusfreiheit sowie die Verankerung zusiitzlicher Bundes-
kompetenzen in der Bundesverfassung wie etwa die Schaffung einer neuen 
Zustündigkeit des Bundes im Bereich des geistigen Eigentums. Für die Ab-
lehnung die:icr Vorlagen zeichneten sowohl radika!dl'mokratische als auch ka-
tholisch-konservative Kreise vcrantwortlich.H6 Wührencl die Radikal.en mit der 
Reform der Bundesverfassung weitergehen wollten, hielten die Konservativen 
die vorgeschlagenen Änderungen fUr zu zentralistisch. Eine sich an die Ab-
stimmung anschliessende Volksinitiative, welche die Totalrevision der Bun-
desverfassung anstrebte, um den radikaldcmokratischcn Anliegen doch noch 
zum Durchbruch zu verhcl fcn, verfehlte die crfordcrl iche Unterschri ftenzah 1. H7 

84 Sielie Kn1.1. (FN 83J. S. 125 IT 

8.1 Siehe EDt·,\1m His. Geschkll1e des neuern Schwei1.erischc11 Staatsrechts. Driltcr Band: Der 
Bundesstaat von 18--1-8 bis 19 !4, Rase! I 9JX, S. 86. 

86 At11iui 1· (FN 28). N. 98 ff .. S. 50 f. 

87 Stall der crforderliL·hen Umerschriftenzahl von 50000 brachten die Initü111ten lcdigliL·h 
32 000 llntcrschr-iften zu.,ammen und mussten die Unter-;chrilknsarnrnlung abbrechen 
(heachtc dazu THFODOR Cl'RTI. Geschichte der Schweiz im 19. Jaluhundert. Neuenburg: 
1902, S. 593 und Beril'ht des Bundesrates über die Totalrevision der Bundcsverfa,sung I Moti-
onl'n Obred1t und Dürrenmatt], in: Bßl 1085 lll 5). 
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3. Totalrevisionsversuch von 187288 

Dieser Misserfolg liess indessen den Ruf nach einer Totalrevision der Bun-
desverfassung nicht verstummen, zumal nun auch äussere Umstände den ~e-
formbedarf der Verfassung von 1848 zusätzlich untermauerten. So ergab sich 
vor allem im Anschluss an die Erfolge der Preussischen Armee anlässlich des 
Deutsch-Französischen Kriegs im Jahre -l 87 l die Notwendigkeit, aus dem 
bislang dezentral organisierten Schweizer Militärwesen eine einheitliche Ar-
mee zu schaffen. Ferner drängte sich aufgrund des sich seit 1848 vermehrt 
entwickelnden interkantonalen Wirtschaftsraums namentlich eine Vereinheit-
lichung des Zivilrechts und des Strafrechts auf. 89 Dieser Reformbedarf arti-
kulierte sich im Schlagwort «eine Armee, ein Recht» und wurde durch den 
von radikaldernokratischer Seite erhobenen Ruf nach einer Erweiterung der 
Volksrechte angereichert, war doch dieser Forderung auf kantonaler Ebene 
zum Teil bereits mit Erfolg entsprochen worden.90 Zu diesen Reformpostula-
ten gesellte sich im Weiteren die Notwendigkeit, für das durc~ den Ind_ustri-
alisierungsschub im \9. Jahrhundert bewirkte Arbeiterelend eine auch rn der 
Verfassu~g verankerte Lösung zu finden. Schliesslich gab der Kulturkampf. 
der sich im Gefo\1Te der Beschlüsse des Ersten Vatikanischen Konzils und vor 

0 ' allem wegen der UnfehlbarkeitserkHirung des Papstes aus dem Jahre 1870 
ausbreitete,91 Anlass zur radikaldemokratischen Forderung, das Wirken der 
römisch-katholischen Kirche durch zuslitzlichc konfessionelle Ausnahmear-
tikel einzugrenzen. 

Konkret wurde die Totalrevision der Bundesverfassung von 1848 durch 
eine Motion aus dem Jahre 1869 ausgelöst, die zunüchst lediglich eine Parti-
a!revision der Bundesverfassung im Bereich des Eherechts anstrebte, die je-
doch die Rüte veranlasste, das Totalrevisionsverfahren einzuleiten.'>:! Der von 

89 

90 

91 
92 
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Siehe d.i1.u und zum Folgenden: R,\1Nrn J. Sc11w1:1LER, Die Totalrevisionen der Bundesver-
fassung von l 872 und l 874: Erfahrungen im Blick. auf die laukl1de_ Verf.'.ssungsrev~sion, in: 
Piermarto Zen-R11rtim:n und Andreas Am:r (Hrsg.), De la l'OI\Stltu!wn, Etudes en 1 honneur 
de kan-Fra111,:ois Auberl. ßascl(Frankfurt a. M. !996. S. \() I ff. 
Vor allem der Schweizerische Juristenverein halle in einer Petition an die Bundesversamlll· 
Jung vom November ! 1'!68 ein gesan11.~chwcizcrisches Priv,11- und Zivilproz-:ssred1t angeregt 

{vg!. RAPP,\RD, FN 28, S. 317). 
Siehe Oi\ N IELA Ocn1 RTl"S, Auf der (( Bahn Jer Freiheit, des Fort.~l'hritts und der Volkssouve-
räniüit». Zur Einführung der direkten Demokratie in Zliril'h um 1869, in: Ernst et al. (FN 78). 
s. 293 ff. Beachte auch FRITZ Ft.EINER und ZACCARl,\ ÜIACOMETTl, Schweizerisches Bun-

desstaat~rechl, Zürich 1949, S. 15 ff. 
Vom IX. Juli 1870. 
Es handelte sich dabei um die Motion des Waadt!iinder Nationalrats Louis RucuoNNET vom 
15. Dezember 1869. Die Räte erk!iirten die tvtotion am 23. Dezember 1869 erheblil'h. 
zu.,Jei

0
h beauftragten sie den Bundesrat, «bis zur nächsten Session der Bundesversammlung 

Be;icht und Antra~g zu bringen, in welcher Weise die Bundesverfassung zu revidiren sei. um 
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den Räten in der Folge93 geschaffene Verfassungsentwurf liess die Grund-
struktur und viele Artikel der Bundesverfassung von 1848 unverändert. Der 
Entwurf von 1872 enthielt aber gleichwohl bemerkenswerte Neuerungen94 
wie etwa: 

die nahezu vo-llständige Zentralisierung des Militärwesens; 
die Regelung der Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie der Handels-
und Gewerbefreiheit; 
eine Bundeskompetenz für das gesamte Zivilrecht und Strafrecht ein-
schliesslich des Prozessrechts; 
eine Bundeskompetenz im Bereich des Arbeiterschutzes; 
das Gesetzesreferendum und die Gesetzesinitiative sowie 
die Erweiterung der Kompetenzen des Bundesgerichts. 

Die Reformvorlage wurde jedoch-am 12. Mai 1872 von Volk und Ständen 
verworfen,95 und zwar vor allem in den ehemaligen Sonderbundskantonen, 
aber.auch in der föderal gesinnten, protestantischen Westschweiz. Diese Al-
lianz von Totalrevisionsgegncrn hielt die verworfene Vorlage für zu zentralis-
tisch. 

Aus heutiger Sicht fällt am Entwurf aus dem Jahre 1872 auf, dass er- na-
mentlich im Bereich der Rechtsvereinheit!ichung - Neuerungen enthielt, die 
anlüsslich der in jüngster Zeit durchgeführten Verfassungsrevisionen als Re-
formpostulate diskutiert und zum Teil auch realisiert worden sind. 

4. Die B1111dc.\·1·c1./l1s.rn11g 1·011 1874 

Trotz der Verwerfung der Reformvor!age aus dem Jahre 1872 brachten die 
darauf folgenden Nationalratswahlen im Oktober des gleichen Jahres einen 
Sieg für die Anhünger der Verfassungsrevision. Es erstaunt deshalb n'icht, 
dass die Rüte bereit waren, das Tota!revisionsanliegen sogleich wieder aufzu-
greifen und den Bundesrat noch im gleichen Jahr 1872 zu beauftragen, einen 
neuen Entwurf auszuarbeiten. Der Bundesrat beeilte sich und konnte den 

sowohl die Zwei.:kc der Motion zu t::ITt::ii.:hen. als auch lihcrhaupt die Bu11tles\·crfa,su11g mit 
den Z-:ilbediirfnissen in Einklang zu bringen» (fü:~chlus.~ der beiden Rlilen zitiert nal'h R \I'· 
!',\Rll._ f'N2H. S.317). Der anschliessend ausgearbeitete Bericht des ßuntlesr.iccs ging aber 
den R~iten zu wenig weil. Sie wandelten ihn schliesslich in den To!alrevi.~io11~entwu1-f von 
1872 um (siehe dazu AL·n1o1n, FN 19. N 1.56. S. 36). 

9J Vnm 6. November 187! bis zum 5. März 1871 (siehe daw AL'lll.:Wr. FN !9, N. 158. S.36 f.J 
94 KREIS (FN7..J-), S.175 zeigt drei hauptskhliclic Rcvision.~intercsscn auf (I. Dernokratisic-

rungshestrebungen, 2. Zentralisierungs- und Vereinhcill ichungsbeslrebungen, 3. Laizkrung:~-
best1·ebungen). welche sich in den Neuerungen de, Entwurfswiederlinden lassen. 

95 DerVcrfassung,enlwurf wurde am 12. Mai 1872 mit 260 859 gegen 255 606 Stimmen und mit 
13 gegen 9 Stündestimmen verworren (RAPP,\RD, FN 28, S. 318). 
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neuen Entwurf bereits ein halbes Jahr später vorlegen.96 Er nahm dabei den 
verworfenen Verfassungstext zum Ausgangspunkt, korrigierte aber dessen 
kritisierte zentralistische Stossrichtung in föderalistischer Hinsicht.97 Bei der 
Beh~ndlung des bundesrätlichen Entwurfs in den Räten wurde nochmals der 
Kritik der Föderalisten am verworfenen Verfassungstext aus dem Jahre 1872 
Rechnung getragen:98 Die Vereinheitlichung der Gesetzgebung beschränkte 
sich nur noch auf Teilbereiche des Zivilrechts. Desgleichen wurden sowohl 
das Strafrecht als auch das ganze Prozessrecht in der Kompetenz de_r Kantone 
belassen. Zudem wurde die Zentralisierung des Militärwesens wesentlich re-
dimensioniert. Was schliesslich die Volksrechte anbelangt, hielt man zwar am 
Gesetzesreferendum·fest, liess jedoch die Gesetzesinitiative fallen. 

Eine zusätzliche Verschärfung erfuhren dagegen die konfessionellen Aus-
nahmebestimmungen, erreichten doch die kulturkämpferischen Auseinander-
setzungen zwischen römisch-katholischer Kirche und freisinnigem Staat im 
Jahre 1873 einen Höhepunkt.99 Folge davon war, dass die Katholisch-Konser-
vativen, die schon Gegner der Totalrevision des Jahres 1872 waren, auch 
nicht für den neuen Verfassungsentwurf vom 31. Januar 1874 gewonnen wer-
den konnten. Trotzdem wurde der Verfassungsentwurf am 19. April 1874 von 
Volk und Ständen angenommen 100 und auf den 29. Mai 1874 in Kraft·gesetzt. 
Mit der Totalrevision von 1874 hatte die schweizerische Verfassungsordnung 
ihr bis zum 31. Dezember 1999 geltendes Fundament erhalten. Indessen lag 
sie in diesem Zeitpunkt nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form vor, sondern 
hatte sich aufgrund mehrerer Partialrevisionen inhaltlich uml".in ihrer äusse-
ren Gestalt merklich verändert. Hinzu traten die vom geschriebenen Verfas-
sungstext nicht erfassten Ver~inderungcn, die einerseits aus der Rechtspre-
chung des Bundesgerichts resultierten und anderseits Folge des in die 
Verfassungsordnung hineinwirkenden Völkerrechts waren. Sie haben den In-
halt der Bundesverfassung wesentlich fortentwickelt und ihr ein eigenes «un-
geschriebenes» Gepräge aufgesetzt. Diese offenkundige Flex ibi!itüt der 1874 
:eschaffenen Verfassungsordnung bewirkte aber nicht, dass man seither die 
e . -
Totalrevision der Bundesverfassung aus den Augen verloren hütte. 

96 Am 4. Juli 1873 (R.f\PPARD, FN28. S.319). 
97 Vgl.RAPPARD(FN28),S.3l9f. 
98 R,wr,\RD (FN 28). S. 320. 
99 «1873 war ... das schreckliche Jahr des Kulturkampfes» (AUFIERT. FN 28, N. l 13, S. 56). 

100 Und zwar mit 340 199 gegen ! 98 013 Stimmen und 14 1/ 2 gegen 7 1/! Süinden (siehe Kö1.z. 
FN 83. S. 151). 
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Dritte Phase: Von 1874 bis 1999 

J. Beginn der Tota!reYisionshestreh11nge11 nach dem Ersten Weltkrieg 

Immerhin erfolgte der erste, eigentliche 101 Versuch, die Bundesverfassung 
von 1874 totalzurevidieren, erst über 40 Jahre später, nämlich im Anschluss 
an den Ersten ·weltkrieg, mithin wiederum in einer dem Land von aussen auf~ 
gezwungenen Umbruchphase. 102 Wegen der sozialen und innenpolitischen 
Spannungen, die mit dem Krieg verbunden waren, wurde in einigen Parteien 
der Ruf nach Totalrevision der Bundesverfassung laut. 103 Desgleichen ver-
langte auch das Oltener Aktionskomitee während des Genera!s!'reiks im Jahre 
1918 1()4 eine Revision wesentlicher Elemente der Verfassung, so vor allem die 
sofortige Neuwahl des Nationalrats n'ach dem Proporzprinzip, das aktive und 
passive Frauenstimmrecht, die 48-Stundenwoche, die Alters- und Invaliden-
versicherung sowie die Tilgung der Staatsschulden durch die Besitzendcn. 105 

Angesichts dieser Ausgangslage wurde im Parlament die Totalrevision der 
Bundesverfassung gefordert, um dabei vor allem die Volksrechte ausbauen 
und die anstehenden Reformen im Bereich der Sozialrechte verfassungsmäs-
sig verankern zu können. 106 Entsprechende parlamentarische Vorstösse wur-
den indessen nicht weiterbehande!t. 107 Die Rfüe zogen es rnehrhcitlic-h vor, 

10 I I XXO wunk eine Initiative, die an sich nur die Rl'gclung de~ BanknoleJJllHHWpoh in dcr Vl'r-
fassung be/.Wl'cldc, als Totalrevisio11siniti,1tive hd1:mdclt, zumct! vor 189] noch nicht 1wi-
·'l'IH.:n Tolill- und l'anialrcvisionsinidative untcr.,chiedcn wunk. Das V(1lk - ,b~ S1iindcn1d1r 
w•1r nicht l'rfordcrl ich - lehnte jedoch das Eintrckn aur eine Tot:ilrl'vi.,ion dl'r Bunde~wrfo~-
sung ab (Eirn, FN 83. S. 250: K!il.Z, FN XJ, S. 187 und R,\l'l'Al<t>. FN 28, S. 356). 

102 Wenn man von einer privaten ßroschlirc von CARL II. 1\1,\1\"i\ (Die Towlrevision dl'r ßV von 
1874. Malinung ,:u11\ Aufsehen, Bern ! 894) absil'ht. worin ei1w Totalrevision der Buntlcsver-
fossung gefortkrl wurde (siche dazu ERB, 1-·N XJ. S. 250). 

I ()J So wurde im Jahre l 917 anli\s~lich der Par!eit;tgc der Sd1wci1erischen konservativen Volb-
p:1rtei und der Schweizerischen t!cmol...ratischen Panci die Totalrevision der Bundesverfas-
sung gdonkn (siehe 13ericht des Bundl'srates an die flundcsvcrsammlung liher das Initiativ-
begehren des K,mtons Basel-Stadt bctrc!frnd die Totalrev isi(ln der B undesverfa.,sung, in: B B I 
!959 11 1298). 

104 Lkr Generalstreik dauerte vom I l. bis 14. Novcmhcr ! 918. 
10.'i Siehe Arbeitsgruppe flir Geschichte der Arhciterhcwcgnng Zürich (Hrsg.). Dokument<.: zur 

Lage, 01·ganisation und Kiimpkn der Arbeiter von dl'r Frühindustrialisierung his zur Gegen-
wart. 3. Aull.. Zürich 1980, N. 95, S. I 86. 

106 So in den Motionen Scherrer-Ftillcmann, Bertuni, Forrer und Usteri aus den Jahren l 918/19, 
die alle letztlich auf die Totalrevision der Bundcwerfassung zidtcn (siehe duzu dcn Bericht 
des Bundesrates an die Bundewersammlung über da., lnitiatiYb<'gehren des Kantons ßascl-
Stadt betreffend die Totalrevision der Buntle.werfas~ung vom 27. November !959. in: BHI 
l 959 I! l 298; beachte attch ERB, FN 83, 5. 250). 

107 Zu diesen Vofätüssen geselhe sich die Motion von Nationalrat Musy vom 7. Februar !919. 
Musy wollte mit seiner Motion Partialrevisionen den Vor?Ug geben. Er war der Ansicht. d.is~ 
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dem Bundesrat zu folgen. Dieser hatte empfohlen, die Sozialreformen wegen 
ihrer Dringlichkeit vorab auf dem Wege von Partialrevisionen an die Hand zu 
nehmen, die Totalrevision der Bundesverfassung jedoch auf einen späteren 
Zeitpunkt zu verschieben. Zu den in der Folge vorgenommenen Partialrevisi-
onen im Sozialbereich gehörte namentlich der am 3. Dezember 1925 ange-
nommene Verfassungsartikel über die Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
versicherung (Art. 34qua[er aBV). 

2. Totalrevisionsvorstösse in den Dreissiger Jahren 108 

Der nächste Anstoss zur Totalrevision der Bundesverfassung erfolgte in den 
dreissiger Jahren im Anschluss an die Wirtschaftskrise und an die nationalso-
zialistische Machtergreifung in Deutschland. Wiederum waren es Ereignisse, 
die ihre Ursache in erster Linie ausserhalb der Schweiz hatten, die erneut die 
Diskussion über die Totalrevision der Bundesverfassung in Gang gesetzt ha-
ben. Entsprechend den politischen Entwicklungen in Deutschland und Italien 
waren es zudem vor allem politisch rechts stehende Kreise - darunter 
namentlich die Nationale Front, aber auch die katholischen Jungkonservati-
venl09 -, die zusammengefasst in der so genannten Nationalen Tatgemein-
schaft 1934 mittels einer Volksinitiative erfolgreich das Totalrevisionsvcrfah-

mit den Sozialreformen nicht ztigewartct werden dürk. his die Totaln.:vis.ion erfolgt sei (s.ichc 
da1.u Bericht des. Bundesrates ühcr die Tutalrevis.ion der ßu11dcsvcrfo~su11g \Motionen 
Ohrcchl und Dürrenmall], in: BBl 1985 lll 7). 

!08 Sid1c zu diesem Ahschnilt vor allem PETl·:lt S 1·An1.rn, Die Diskussion um eine Totalrevisiun 
der Schweizcri;;chcn Bundesverfassung llJ33-l935, Schweizerische Zeitschrift Hit 
Geschichte. 19. Jahrgang. l %9, S. 75 ff. 

109 Beteiligt waren auch Be\,;,egungen der extremen Rechten sowie die Schweizer Jungkonsnva-
ti\·en. Diese halten sich in der Folge zusammen mit der Landsgeml'in~chaft «Das Aurgchot» 
und lkr Neuen Schweiz zur Nationalen Tatge1m:inschafl 1.usamrnengcsch!ossen (vgl. in di~·-
scm Zusam111enha11g auch die priv,11en Verf:1ssu11gsentwürfc tk1· Vaterlii11dischc11 Akti(in 
«Rcvi~ionsgrundriss zur schweizcri~chen Bundesverfassung» aus dem fahre !9)-k abge-
druckt in Kö1J. FN 8], S. 2]8 IT., und des Partie nmscrvateur suisse «Av:111t-proje1 de consti-
tution,, au~ dem Jahre 1935. ahgedruck1 in Kr'H.l., FN 83, S.295 ff.). 1934 kam zudem eim: 
gegen die Initiative der Nation;dcn Tatgemeinschaft gerichtete und vor allem von So1.iakk-
nwkraten und Gewerkschaftern \am:icrtc Initiative zur ßckiimpfung der wirischaft\ichcn 
Krise und Not 111it JJ4699 Untcrschrilkn zustande. Diese Ini1i,1tive verlangte 11111fasse11dc 
r-.lassnahmen des Bundes zur Bckümpfung der \Virlschathkrise. Die Initiative wurde jedoch 
in der Volksabstimmung vom 2. Juni l 935 verworfen (siehe den Bericht des Bundesrates an 
die Bundesversammlung über das [nitiativbcgehrcn des Kantons Basel-Stadt betreffend die 
Totalrevision der Bundesverfassung, in: BBI 1959 H 1299 und den Bericht des Bundesr,1tes 
über die Totalrevision der Bundesverfassung [Motionen Obrecht und Dürrenmatt! vom 
6. November L985. in: BBI 1985 Ill 8). 
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ren in die Wege leiten konnten. 110 Daneben ergriff auch die Jungliberale 
Bewegung eine entsprechende Initiative, reichte aber die von ihr gesammel-
ten Unterschriften nicht ein, und zwar vor allem deshalb, weil sie sich da-
durch von der Nationalen Tatgemeinschaft distanzieren wollte. 111 

Der unterschiedlichen ideologischen Herkunft der Gruppierungen, wel-
che die Initiative lanciert hatten, entsprach die Verschiedenheit der Ziele, 
die mit der Totalrevision verfolgt werden sollten: 112 So strebte die Nationa-
le Front nach einer am Führerprinzip orientierten Staatsorganisation. Aus-
serdem so.Jlte bcrufsständisches, aber auch antisemitisches Gedankengut 
in die Verfassung aufgenommen werden. Die katholisch Konservativen 
schöpften ihre Reformideen aus der päpstlichen Sozial!chre. 113 Ihnen war 
ebenfalls an einer korporativ-berufsständischen Ordnung gelegen. Zudem 
sollte der Föderalismus im Sinne des von der römisch-katholischen Kirche 
vertretenen Subsidiaritätsprinzips verstärkt werden. Die Jungliberale Bewe-
gung bzw. der von ihr 1935 veröffentlichte Verfassungsentwurf11 --1-beabsich-
tigte schliesslich eine vorn Zeitgeist mehr oder weniger unbeeinflusste Ver-
fassungsrevision. 

Die Tota!revision der Bundesverfassung war zudem Gegenstand diverser 
parlamentarischer Vorstösse: 115 Weil aber die Volksabstimmung über die Ini-
tiative der Nationalen Tatgemeinschaft bevorstand, kam diesen Vorstössen 
kein cigcnsüincliges Gewicht mehr zu. Sie wurden entweder als erledigt er-
klürt oder zurückgezogen.116 

! 10 Am 5. Septemhl'r l9J-+ mit 78 050 gültigen Unterschriften (sid1t: Bcridit de~ Bundesrates an 
die B1111de~vers.inw1lung lihcr das Vlllk~bcgch1·l'n auf Totalrevision der Bum!csvcrfossu11g 
vom K. Nowmhcr !93-+ [BBI 19-14 III 594 Lli. Bc:1d1te da,u auch (;!'Oll(i K1.1·~ll'1Jü1<. Kon-
1.q1tc 1.um korporativen Staat - Herf..unft und Wiedcraulkhc11 in der Schwei1. um ! ')J(I, D iss. 
Zü1·ich l 9lJJ, insh. S. 98 f. 

111 Die J11ngliber,1len hallen 28342 Unterschriften gesammelt (STI\PLER, FN JOX. S. 130ff.). 
Vgl. auch deren ,,Entwurf zu einer Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenosscn-
schalh aus dem Jahr 1935 (abgedruckt in KCH.z, FN 83, S. 267 ff.). 

112 ST,\IJLEl<(FNI08J.S.148ff. 
113 Siehe die En1.yklika «Quadr.igcsi1no anno» und STI\JJ\.1-.R (FN [08), S. 82 ff. 
I 14 Siehe dazu ST,\llt.ui (FN 108). S. 148 ff. 
l 15 fü,uchle da1.u die Motion Schmid. die Kleine Anl·rage Walter und die Interpellation Petrig; 

n!lc Vorstösse stammen aus dem Jahr l9JJ. Siehe auch die Postulate de MuralL und Martin 
aus dem fahr 1934 (beachte dazu den Bericht des Bundesrates libcr die Totaln:vision der Bun-
desverfassung [Motionen Obrecht und Dürrenmalll. in: 881 1985 III 8 und ERB, FN 83. 
s. 253). 

l 16 So wurde die Interpellation Petrig als erledigt erklärt und die Motion Schmid sowie die Postu-
late de M uralt und Martin auf Empfehlung des Bundesrates im Jahre 1935 zurückgezogen (siehe 
dazu den Bericht des Bundesrates über die Totalrevision der Bundesverfassung [Motionen 
Ohrecht und Dürrenma!l]. in: 88[ 1985 III 8 und ERB, FN 83, S. 253). Das Postulat des nach 
Einrt:ichung des Vorstosses ver~torhenen de M uralt wurde durch NutionalratA!hert Oeri im Rat 
vertreten. Oeri schlug spfüer 1942 im Rat eine Partialrevision der Bundesverfassung vor. um 
rnitlels eines Verfassungsrates das Totalrcvisionsverfahren einzuleiten (ERB, loc. cit.). 

33 



Felix Hafner 

In der 1935 durchgeführten Volksabstimmung 1 t7 wurde allerdings die Ini-
tiative deutlich verworfen. Das Schweizer Stimmvolk erteilte damit vor allem 
auch dem rechtsextrem-frontistischen Gedankengut, das der Initiative zu ei-
nem grossen Teil zugrunde lag, eine klare Abfuhr. 

Trotz dieses negativen Ausgangs der Volksabstimmung war das Anliegen 
der Totalrevision nicht ganz vom Tisch. So forderte die Neue Helvetische Ge-
sellschaft 1937 in mehreren Eingaben an den Bundesrat erneut die Totalrevi-
sion der Bundesverfassung. 118 Dank eines parlamel1tarischen Vorstosses 119, 

womit ebenfalls die Totalrevision angeregt wurde, erhielt das Anliegen zu-
sätzlichen Auftrieb. Der Bundesrat konnte aber das Vorhaben wegen des her-
annahenden Krieges nicht mehr weiterverfolgen, obschon ihm das Justiz- und 
Polizeidepartement, das mit der Abklärung derTotalrevisionsfrage beauftragt 
war, die Einleitung des Totalrevisionsverfahrens empfohlen hatte. 

3. Totalre.'isionsversuche H'ährend des Zweiten Weltkrieges 120 

Während des Zweiten Weltkrieges trat die Frage der Totalrevision der Bun-
desverfassung naturgemäss in den Hintergrund. Als aber im Verlaufe des 
Krieges angenommen werden durfte, dass das kriegsbedingte bundesrät!iche 
Vollmachtenregime wieder durch das ordentliche Verfassungsrecht abgelöst 
werde, wurde im Parlament die Totalrevision der Bundesverfassung erneut 
thematisiert. So schlug 1942 der Basler Nationalrat Albert Oeri vor, auf dem 
Wege einer Partialrevision der Bundesverfassung einen Verfassungsrat zu 
schaffen. um dadurch das Totalrevisionsverfahren einzu!eiten. 1~1 Die Rüte 

l 17 Vom X. September l 935 mit 511 578 verwerfernkn gcgcrüihcr I% 135 annehmenden Stim-
men bei einer Stimmheteiligung von 60,9% (siehe ,b1:u und wm Ganzen 8131 1935 II -t-+5 
sowie ST,\DLER, FN 108, S. 164 und ERn. FNX3. S.252). 13ew.:hte mu:h K(i1.z (FN83J, 
S. 303. 

l l X Siehe dazu und zum Folgenden: Bericht des RtmdeHaks an die Bundesversammlung liher das 
lni1i:1tivhegehren dc:s Kantons Basel-St.idt betreffend die Totalrcvisitm der Bundesverl"a.~-
sung, in: ßßl 1959 I! 1299. 

J 19 Es handelte sich dabei um das so genannte Pos!ula! Huber - St. (iallcn (siehe dazu und zum 
Folgenden: Eiw, FN 83, S. 253). 

l'.1.0 Eine 1941 und 19-+2 1,rnt:ierte «Staatsreforminitiative» recht~exlremer Kreise, 11111 den sich 
mit der Organisation Tkr Bundcsbehörtkn hcl'assc1\den zweiten Abschnitt der Bundesverfas-
sung ( Art. 71 ff.) in autoritürer, föderalistischer und b~·ru l".,sliindi,cher Hinsicht zu rcvid iercn, 
scheiterte. Die Initiative kam nichl zustande (siehe Bericht des Bundesrates an die Bundes-
versammlung über die antidemokratische Tfüigkeit von Schweizern und Ausllindern im 
Zusammenhang mit dem Kriegsgesd1ehen 1939-1945 [Motion Boerlin ]. in: BB! !946 I 80). 

121 Siehe dazu GEORCJ KRus. Die Lam:ierung der Totalrevision der Bundesverfassung in den 
1960er fahren, in: Mario König cl aL (Hrsg.). Dynamisierung und Umb.iu. Die Schweiz in 
den 60cr und 70er Jahren (Die Schweiz l 798-1998: Staat - Gesellschaft - Politik. Band 3). 
Zürich 1998, S. 22. Beachte auch ERß (FN 83), S. 258 f. 
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lehnten dies jedoch auf Antrag des Bundesrates ab. 122 Ein weiterer, 1943 lan-
cierter parlamentarischer Vorstoss wurde auf Zusicherung des Bundesrates 
hin, die Vorarbeiten für eine Totalrevision zu unterstützen, zurückgezogen. 123 

4. Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg: Die Standesinitiative des 
Kantons Basel-Stadt 

Mit Kriegsende war einerseits ein Haupthindernis der Behandlung der Total-
revisionsfrage beseitigt. Anderseits wurde deutlich, dass diverse, wegen des 
Krieges aufgeschobene Reformen nunmehr dringend an die Hand zu nehmen 
waren. Vor allem hinsichtlich der Wirtschaftsverfassung zeigte sich ein Re-
formbedarf, zumal den bereits in der Vorkriegszeit zunehmenden wirtschafts-
politischen Eingriffen in die Handels- und Gewerbefreiheit endlich eine ver-
fassungsmässige Grundlage gegeben werden rnusste. 124 1947 gelang es denn 
auch - allerdings erst nach einer mehrjährigen Vorbereitungszeit - die Wirt-
schaftsartikel der Bundesverfassung im Rahmen einer vom Berner Staats-
rechtslehrer HANS HUBER als «kleine Totalrevision,, 125 bezeichneten Partial-
revision grundlegend zu revidieren. 126 

Zuvor reichte der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt im Jahre 1946 bei 
der Bundesversammlung eine Standesinitiative auf Totalrevision der Bundes-
verfassung ein. 117 In der Begründung zur Standesinitiative wurde nicht nur 

l'.1.2 Sid1e Bericht des Run,ksratcs ,1n die Bundesversammlung über das lniti;11ivbegellrcn des 
Kantons Basel-Stad! betreffend die Totalrevision der Bundesverfassung. in: Bßl !959 II 
1299 f. und L-:1111 ( FN X3J, S. 259 ff. 

12J E~ handelte es sid1 dabei um da~ Postulat Dicbchi (siehe d.v.ll den BcriL·h1 d,;s 13undcsrates 
liher die Totalr.:visiun der Buntlcsvcrfo~sung I Motionen Ohrecht und Dlirrenmall], in: 1381 
1985 [I] 10). 

!24 Zi\("l',\RL\ Gt.-\CO~!ETTI. Die Handels- und Gewerbdrciheit nach den m:uen \Virtschaflsarti-
kcln der Bundesverfassung. in: Juristische Fakulrntcn der schwcizcri.'-a.:hen Universitii!en 
(Hrsg.), Die Freiheit des Bürgers im schwciLcrischcn Redll. Festgabe 1ur Hundertjah1-fcicr 
der Bundesverfassung, Zlirich 19-tX. insb. S. l 79. 

!2:'i Jl.,\NS lli,uFR, Rlickh!ick aul'die «neuen» \Virtschafhartikcl der BV, in: 1-"esti;,ihc t[ugu Sie-
bcr, Rern/Stullgart 1976, S.58 (zit. nach Ri:~1\ A. R111:-(11V. An.31. in: J.,E Auhert et al. 
11 lrsg. I, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenos~cnsdiaf! vom 
29. Mui 197-L B:1~el/Zlirich/Bern 1988. Entstehungsgeschichte, S. 3 ). 

126 RENt: RHINOW, ÜFRIIARD S('IIM]l) und GmVA:-S'lT Bl,\G(;lf\l. Offcn(liches Wirtschaftsrecht. 
Basel/Frankrurt a.1\1. 191)8, N. 57. S.45. 

l 27 Am 6. Mai l 946 reichte der Grosse l{.11 de~ Kanwn~ Basel-Stadt bei der Bundcsvcrs,unmlung 
eine Standesinitiative auf Einleitung einerTotalrevision der Bundesverfassung ein. Anlass dazu 
gah die Jung!iberalc Bewegung, die l 9-t:'i besci")lmsen hatte. durch ihre kantonakn Parlamenta-
rier Standesinitiativen auf Einleitung einer Totalrevision der Bundesverfassung zu erwirken 
(siehe dazu und zum Folgenden Bericht des Bundesrates an die ßundes,,crs,1mmlung liher das 
lnitiativbegehren des Kantons Basel-Stadt betrcffeml die Totalrevision der Bundesverfassung, 
in: RBl 1959 II 1294 ff.). Beachte auch KREIS (Fr-.i 121 ), S. '.1.2 f. und fall (FN 83), S. 26'.1. ff. 
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auf den Reformbedarf im Wirtschaftsbereich hingewiesen, sondern auch wei-
tere Anliegen wie etwa die Einführung der Gesetzesinitiative und der Ausbau 
der Grundrechte - vor allem auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
bei den politischen Rechten-, die Aufhebung der konfessionellen Ausnah-
meartikel sowie die Gewährleistung von Arbeit und sicherer Existenz für je-
den Schweizer vorgebracht. Die Standesinitiative hatte jedoch keinen Erfolg: 
Auf Antrag des Bundesrates, der im Übrigen seinen Bericht zur Standesiniti-
ative erst 13 Jahre später- also erst 1959 - vorlegte, 128 beschlossen die Räte 
im Jahre 1960 der Standesinitiative keine Folge zu leisten. 129 Einmal mehr 
wurde die Ablehnung der Totalrevision damit be-gründet, dass die nötigen 
Verfassungsänderungen auch auf dem Wege der Partialrevision durchgeführt 
werden könnten. Die Totalrevision sei zwar wünschbar, es bestehe aber dafür 
kein dringender Bedarf. 

5. Motionen Ohrecht 11nd Dürrenmatt: «Hefretisches Malaise» 

Der Misserfolg der Standesinitiative entmutigte jedoch die Totalrevisions-
befürworter nicht. Ihnen kam die seit Beginn der sechziger Jahre feststell-
bare zunehmende Unzufriedenheit mit dem politischen System der Schweiz 
entgegen, die der damalige Basler Staatsrechtslehrer MAX hrnoDEN mit 
der berühmt gewordenen Formel vom «helvetischen Malaise» 130 auf den 
Punkt gebracht hatte. 131 IM BODEN selbst war ein Befürworter einer Totalrevi-
sion 131 und hatte zuvor schon im Jahre 1959 einen gemeinsam mit Studie-
renden ausgearbeiteten Totalrcvisionsentwurf veröffentlich.I, der auf grosses 
Interesse gestossen war. 1,n Es war deshalb nur konsequent, dass im Jahre 
1965 die Totalrevision der Bundesverfassung mit den Motionen des Solo-

!18 Siehc Bericht des Bundesrates (l'N 127). Rc.ichtcd,vu KREIS {FN 121), S. 24. 
!29 Der Stiim!erat hal die Standesinitiative am 9. Miirz 1960 und der Nationalrat am 8. Juni !960 

abgelehnt. Im Nationalrat wurde gleichzeitig ein Postulat abgelehnt, womil der Bundesrat zur 
Ausarbeitung eines Expertenentwurfes fiir eine totalrcvidicrte Bundesverfassung beauftragt 
werden sollte (siehe FN !2.1). 

]]() MAx IMBO!H2N, llclvetisches Malaise. Ziirieh 1964. 
131 KREIS (FN74), S.183. unterscheidet hierbei zwischen drei Erkliirungsebenen. die zu einer 

erneuten Rcvisionsdiskussion führten: L persönliche Initiativen, 2. fassbare Vorkommnisse 
und 3. allgemeine Stimmung. 

132 Siehe MA.X hrnnoEN. Verfassungsrevision als Weg in die Zukunft. in: Staat und Recht, aus-
gewühlte Schriften und Vorträge, Basel und Stuttgart 197 l. S. 309 ff. sowie ders .• Die Total-
revision der Bundesverfassung. in: loc. cit., S. 323 ff. 

133 Die Bundesverfassung - wie sie sein könnte. Verfassungsentwurf erarbeitet von Studenten der 
jurislischen Fakultät der Universität Basel unter Leitung von Prof. Dr. Max Imboden, 1959, 
wiederabgedruckt in: MAX lMBODEN, Staat und' Recht, ausgewählte Schriften und Vorträge. 
Basel und Stuttgart 1971, S. 2 L9 ff. Siehe dazu auch ERu (FN 83), S. 264 f. 
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thurner Ständerats Karl Obrecht und des Basler Nationalrats Peter Dür-
renmatt wiederum auf die Traktandenliste der Räte gesetzt wurde, 134 dies 
vor allem auch im Hinblick auf das Hundertjahrjubiläum der Verfassung im 
Jahre 1974. 

Bemerkenswert war nun, dass diese beiden parlamentarischen Vorstösse 
nicht wie viele ihrer Vorgänger erfolglos im Parlament versandeten, sondern 
dass sowohl der Bundesrat als auch die Räte den Motionen im Jahr 1966 zu-
gestimmt haben. 135 Die Motionen waren freilich so abgefasst, dass nicht die 
Totalrevision als solche vorgeschlagen wurde. Vielmehr wurde lediglich eine 
Expertise angeregt, die gleichsam als erste Etappe auf dem Weg zur Totalre-
vision darüber Auskunft geben sollte, ob überhaupt eine Totalrevision durch-
zuführen sei.136 Der Bundesrat setzte daraufhin 137 zu diesem Zweck eine un-
ter der Leitung des damaligen alt Bundesrates Traugott Wahlen lätige, kleine 
Expertenkommission ein. u 8 

Die Kommission Wahlen wandte sich mit einem detaillierten Fragenkata-
log an Kantonsregierungen, Universitäten, Kirchen, Verbände, Parteien und 
andere Organisationen. I.W Nach Veröffentlichung der Stellungnahmen i--1-o pu-
blizierte sie 1973 einen ausführlichen Schlussbericht 1·11 und legte darin ihre 
Vorstellungen über eine künftige Ausgestaltung der Verfassung dar. Im An-
schluss daran wurden vier Experten beauftragt, die Ergebnisse des Schluss-
berichts der Kommission Wahlen in Form von Verfassungsbestimmungen 
festzuhalten. 

Am 8. Mai 1974 ernannte das Eidgenössische Justiz- und Polizeideparte-
ment zur weiteren Behandlung der Motionen Obrecht und Dürrenmatt eine 
46-köpligc Expertenkommission unter dem Vorsitz des damaligen ßundes-
prüsidcntcn Kurt Purgler. 1--1-2 Die Expertenkommission konnte sich dabei auf 
drc·i Kurzverfassungen abstützen, die von den hierfür eingesetzten Experten 

134 Die Motion Ob1·ccht wurde am 13. Oktober I 965 und die Motion Dürrenmatt am 
30. November 1965 eingereicht (siehe At nun FN 28. N. 371. S. 156). Siehe d,izu und zum 
1-'olgenden auch KREIS (rN ! 21 ), S. 27 ff. 

1:15 Siehe dil!.u und zum Folgenden: Au11ERr (f'N 28), N. :171. S. 156 und RENE Ru1No\\', Die 
Bundesverfassung 2()00. Eine Einfiihrung. R,1scl/Gcnl'/J\.fü11chcn 20()0, S. l. 

136 G10V,\N'\T B1,\(;c;1N1, Vcrfassungsrl·lorm in der Schw<.'it. Die neue schwcizcrisrhc Bundesver-
fassung vom 18. April l 999 im Zeichen \'Oll « Verfa~sungsn;1eh t'lihrung» untl \'c1fassungspo-
lit ik, ZÖR 54 ( 1999 J. S. 4:18; KREls (FN 11 l J. S. 3 l: ders. (FN 74). S. 186 f. 

]]7 Am 16. Mai 1967. 
1:18 Sie bestand zuniichst aus 9, spiitcr aus 10 i\litglietlern und wurde 1909 durch den Tod ihres 

Mitglieds Max Jmhodcn iiberschattcL 
139 Siehe dazu und zum Folgenden: AuBERT (FN28i. N. 244°". S.438. 
140 1970 (ln 4 Quellenbtindcn). 
141 Vom 6. September 1973, 
l 42 Bericht der Expertenkommission fiir die Vorbereitung einer Totalrevision der Bundesverfas-

sung. Bern 1977, S. 3. 
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formuliert worden waren. 143 Ergänzt wurden diese Kurzverfassungen später 
auch durch eine noch kürzei· gefasste «Kern-Verfassung», die von der Juristi-
schen Fakultät der Universität Basel ausgearbeitet wurde. 144 Zudem wurden 
für die Arbeiten Subkommissionen gebildet und Hearings mit den politischen 
Parteien und einigen Spitzenverbänden durchgcführt. 145 

6. Vorentwwf von 1977: Fundgruhe für Partialrei•isionen und Vorhi!d fiir 
die Totalrevision i·on Kanto11sve1fassungen 

Ende 1977 legte die Expertenkommission Furgler dem Bundesrat den formu-
lierten Vorentwurf1 46 einer totalrevidiertcn Bundesverfassung samt einem von 
Luztus WtLDHABER verfassten Begleitbericht vor. Das im Anschluss daran 
durchgeführte Vernehmlassungsverfahren liess erkennen, dass die grosse 
Mehrheit der Vernchm!asser den Bedarf nach einer Totalrevision der Bundes-
verfassung für gegeben hielt. 

Was den Vorentwurf aus dem Jahre 1977 im Speziellen an.belangt, so stiess 
er im In- und Ausland auf grosses Interesse, jedoch nicht überall auf unge-
teilte Zustimmung. Namentlich von einem Teil des bürgerlichen Lagers 
wurde er vor allem hinsichtlich der darin geregelten Wirtschaftsfreiheit und 
der Eigentumsgarantie als zu etatistisch, ja geradezu als planwirtschaftlich 
bezeichnet. 147 Obwohl im Vorentwurf eigentlich nur der damalige Status quo 
der Gewiihrleistung dieser Grundrechte festgeschrieben wurde, l-1-H verfehlte 
die Kritik ihr Ziel nicht, vermochte sie doch die Weiterverfolgung des Projek-
tes erfolgreich zu verhindern. Die Totalrcvisionsfrage trat in den Hintergrund, 
auch wenn der Bundesrat das Justiz- und Poli·zeidepartement 1981 anwies, 

14:1 Es handelte sich dubei um drei Kurzverrassungen, die von Bundesrichter 0. K. K,\111·\l,\NN 
sowie von den Staatsrechtslehrern J.-F. Al:BEI< r·, K. E1n11'.NllFR(;u1. und C11. A. !vl(111.,\Nl) 

teilweise unter Mitwirkung von Studiercmkn ausgearbeitet wurden (S l"FF..\~ B,\111101-uc 
Ptrrn G11..-\1' und EHN~r Koi;~l<l. Totaln::vision der Bundesverfassung. Dokumente und Dis-
kussiombcitrüge, Basel ! 977, S. 78. Siehe dazu aud1 den Bericht des Bundcsrales über die 
Totalrevision der Bundesverfassung. Motionen Ohrecht und Dürrenmatt. in: RBJ 11)85 111 58). 

144 Sie stammte vom 9. Mai 1975 und urnfossle lediglich:'() Kcrn-i\rtikel. 
145 Bericht der Expertenkommission (FN 142), S. 5 L 
!--1-6 Eine kurze Zusammenra~sung wesentlicher Ncueru11ge11 lindet sich bei M,\RK11s Kt 1Tn:11 und 

ANDRf s . .,.LV!SRERC<, Nach lOOJahren: Zeit fiir eine neue Bundes\'erfossung?, BaZ vom 
31. fanuar 2000 (Nr. 25), S. 9. 

1--1-7 Siehe etwa die kritischen Beitriigc in: lnlam!redaktion der NZZ (Hrsg.). Der Entwurr für eine 
neue Bundesverfassung. Beitriige zur Diskussion, Zürich 1979. 

[48 LuztL:s W1LDHABER, Eigentumsordnung im Kreuzfeuer. Zur Kritik von Prof. Meier-Hayoz 
am Verfassungsentwurf, Bericht. der Expertenkommission, in: In!andredaktion der NZZ 
(FN i47), insb. S. 158. 
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den Vorentwurf aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse zu überarbeiten 
und ihm 1983 überdies den Auftrag zur Ausarbeitung einer Modellstudie er-
teilte. Immerhin kann man ex post feststellen, dass der auf die 700-Jahr-Feier 
der Eidgenossenschaft im Jahre 1991 hin konzipierte Vorentwurf wenigstens 
zur Fundgrube für Partialrevisionen geworden ist; so wurde etwa die Formu-
lierung der Geschlechtergleichstellungsbestimmung in Art. 4 Abs. 2 aBV 
(heute Art. 8 Abs. 3 BV) aus dem Jahre 1981 dem Vorentwurf von 1977 ent-
nommen. 149 Zudem ist der Vorentwurf von 1977 auch zum Vorbild für die To-
talrevision verschiedener Kantonsverfassungen geworden. 

Mitte der achtziger Jahre regte sich die Totalrevisionsfrage wieder, nach-
dem die beiden Staatsrechtslehrer ALFRED KöLZ und JöRG PAUL MüLLER 
1984 einen privaten Verfassungsentwurf veröffentlicht hattcn. tso Ein Jahr 
später unterbreitete der Bundesrat der Bundesversammlung einen ausführli-
chen Bericht zu de·n Motionen Obrecht und Dürrenmatt und legte diesem 
gleichzeitig die nunmehr durch das Justiz- und Polizeidepartement ausgear-
beitete Modellstudie bei. 151 Der Bundesrat erachtete hierbei die Gesamtrevi-
sion der Verfassung als notwendig, beschloss jedoch, diese Grundsatzfrage 
erneut der Bundesversammlung zu unterbreiten. 

7. Solide Rc11orntio11: Nachji"ilirung da B1111dc.\·1·c1:fl1.1·.1·1111g 

Bei der parlamentarischen Beratung des bundesrütlichen Berichts zeigte sich 
mit aller Deutlichkeit der Bedarfnach·einer soliden und gründlichen Reform 
der Bundesverfassung. Dem Parlament wurde dabei aber auch klar, dass eine 
umfassende inhaltliche Totalrevision der Bundesverfassung politisch \vohl 
kaum realisiert werden könnte. Es erschien ihm rahamer, den überspannten 
Anspruch auf eine um fassende Reform zugunsten einer blossen NachfUhrung 
des Verfassungstextes an das verünclcrtc Verfassung-.rccht zurückzunehmen. 
Die Rfüe beauftragten deshalb 1987 den Bundesrat. das geltende Verfas-
sungsrecht im Rahmen des Reformprozesses nachzuführcn.1.1~ Sie folgten da-
mit lc!z!!ich einer Empfehlung von KURT E1c11ENBEfWER, der 1986 in einem 

! 019 K L' fl. 1 l'\ 111.(; 1.1'.k. Die Verfassung al\ Grundbgc des Staates. Anforderungen an eine Total revi-
sion der Bundesverfassung. NZZ vom :1./-L Januar 1998 (Nt·. l l. ß 20. 

!.:'iO A1 FREll Kii1.1 und Jill,u; PAt'L 1\1\'l.l.Ek, E11twu1f flir eine neue Bundes\·erfassung vom 
16. Mai 198-1-, Dritte überarbeitete Auflage vom 23. Mürz l lJlJ5, Bern 1995. 

151 BBI 1985 III l ff.; die Modellstudie des Justil- und Polizcidcpartemems wurde am 
30. Oktober l 985 vorgelegt. Der Bundesrat berichtete dazu und zu den Motionen Obrecht und 
Dlirrenmatt am 6. November 198.:'i. Siehe daw auch R111,ow (f'N 1:1.:'i). S.2. 

152 Siehe lfotschnft de~ Bundesrates ühereine neue Bundesverfassung vom 20. /'.ovember 1996, 
in: BB1 191)7 142 und RIIINOW (FN I J5L s. 2. 
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unter dem Titel «Realitätsgebundene Verfassungsrevision» veröffentlichten 
Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung. nahe gelegt hatte, das Verfassungsrecht 
im Rahmen der Totalrevision «geordnet nachzuführen:., 153 , d. h. den Verfas-
sungstext gegenwartsbezogen und wirklichkeitsnah aufzubereiten. 

Allerdings liess sich der Bundesrat mit der Auftragserfüllung Zeit, denn 
die Totalrevisionsfrage wurde inzwischen einmal mehr durch eine politische 
Aktualität - nämlich durch die am 6. Dezember 1992 von Volk und Ständen 
schliesslich abgelehnte Abstimmungsvorlage über den Beitritt der Schweiz 
z1,1rn Europäischen Wirtschaftsraum (EVVR) - in den Hintergrund gedrängt. 154 

Erst ei-ne 1993 von der damaligen Luzerner Ständerätin Josi Meier einge-
reichte und anschliessend an den Bundesrat überwiesene Motion brachte wie-
der Schwung in den Reformprozess. Der Bundesrat wurde darin aufgefordert, 
die Totalrevision der Bundesverfassung so voranzutreiben, dass eine entspre-
chende Vorlage auf das I SO-Jahr-Jubiläum des Bundesstaates im Jahre 1998 
durch die Bundesversammlung verabschiedet werden könnte. 155 

Die weiteren Schritte im Reformprozess führen in die unmittelbare Zeit-
geschichte: Ende Juni 1995 veröffentlichte der Bundesrat den von der Bun-
desversammlung angeregten Entwurf einer nachgeführtcn Bundesverfas-
sung. 156 Zusätzlich wurden dem Verfassungsentwurf in den Bereichen der 
Volksrechte und der Justiz zwei inhaltliche Reformteile beigefügt. 1996 fand 
darüber ein breit angelegtes Vernehmlassungsverfahren mit einer damit ver-
bundenen « Volksdiskussion,, statt.157 

Nach Abschluss des Vernehmlassungsverfahrens und Veröffentlichung der 
Ergebnisse legte der Bundesrat den Rfüen im Rahmen einer 1996 verabschie-
deten Botschaft eine aufgrund der Vernehmlassung überarbeitete Fassung des 
Nachrührungsentwurfs und der beiden Reformteile zur Behandlung und Ver-
abschiedung vor. 15 ~ Damit mussten sich die Rüte zum ersten Mal seit 1874 
mit einem neu formulierten Verfassungsentwurf befassen. Am 18. Dezember 
1998 haben beide Rüte der neuen Bundesverfassung mit überwnltigender 
Mehrheit zugcstirnmt. 159 In der Volksabstimmung vom 18. April 1999 wurde 

I .'i3 NZZ vom 12. Mai l lJX6. Wiirtlich empfahl er, das Verfassungsrecht im Rahmen der Tola!re-
vision «geordnet naehzul'ühren und damit aufzubereiten» (zil. genü\ss Botschaft des Bundes-
rates. FN 152, in: BBI !997 J:'IH). Siehe dazu auch GE1)IW Ml'1U.ER. Zur Bedeutung der 
Naehflihrung im Rahm..::n der Reform (.kr Bundewerfassung. in: ZSR Nr 116/1997 L S. 2 l. 

154 Siehe B0t.~cl1ar1 des Bundesrates (FN l.'i2), in: BFll 1997 169. 
155 Sil·he Botschart des Bundcsrntes (FN 152), in: 8811997128 und R111rsow (FN 13.'i'). S.2. 
[.'i6 BIAGGl'-1 (FN l36). S.441 f. 
!57 Siehe dazu Rotschaft des Bundesrates (FN 152). in: Bßl !997178. 
l.'i8 Siehe Botschaft dcs Bundesrates (FN 152). in: BB! 19971589 ff. und R111NoW (FN 135), S. 2. 
159 Mit 44 fa- zu O Nein-Stimmen im Ständerat(!) und mit 134 fa- zu \4 Nein-Stimmcn (bei 31 
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Enthaltungen) im Nationalrat (siehe ÜLRICfl HAFELIN und WALTER H,\LLER, Schweizeri-
sches Bundesstaatsrecht, Supplement zur 4. Auflage «Die neue Bundesverfassung», Zürich 
2000. N. 31 f., S. 4). 
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die neue Verfassung vom Volk und - wenngleich knapp - auch von den Stän-
den angenommen.160 

Was schliessli.ch die beiden Reformteile anbelanot so war nur derjenio-e 
erfolgreich, der sich auf die Justizreform bezog: Ein: ~tark redimensionie:re 
Fassung, welche die Forderung nach Einführung eine'r Verfassungsgerichts-
barkeit unberücksichtigt liess, wurde in der Volksabstimmung vom 12. März 
2000 von Volk und Ständen angenommen. 161 Die Reform der Volksrechte 
konnte bislang nicht realisiert werden. 

IV. Schluss 

Führt man sich abschliessend nochmals die Phasen der neueren Verfassungs-
geschichte der Schweiz vor Augen, so ergibt sich folgendes Fazit: 

Die erste, von 1798 bis 1848 dauernde Phase wurde zunächst eingeleitet 
durch eine von aussen aufgezwungene Revolution. welche die Eidgenossen-
schaft gleichsam über Nacht in einen modernen liberalen Verfassungsstaat 
verwandelt hatte. Nach einem restaurativen Rückschritt konnte sich in der 
Regcnerationszeit das fortschrittlich-liberale Gedankengut zumindest auf der 
Ebene der Kantonsverfassungen wieder durchsetzen. Der Versuch, es auch 
auf Bundesebene zum Tragen zu bringen, schlug zunächst fehl und gelang 
erst im Anschluss an den Sonderbundskrieg. 

Schlagwortartig ausgedrückt war diese erste Phase von 1798 bis 1848 in 
verfassungsgcschichthcher Hinsicht durch Zwang. Rückschritt, Auf11ruch, 
Experimente, Blirgerkrieg und Kompromiss beherrscht. Es handelte sich um 
einen vor allem in seiner ersten und letzten Phase schmerzhaften Prozess 
der gegenseitigen Annäherung des progressiv-liberalen an das konservativ-
föderalistische Lager und umgekehrt; eine Entwicklung, die nach dem Sieg 
der fortschrittlichen Kräfte im Sonderbundskrieg in die durch Kompromisse 
gegenüber den Konservativen angereicherte Bundesverfassung von 1848 ein-
mündete. 

In der zweiten, von 1848 bis 1874 dauernden Phase erfolgte die Konsoli-
dierung, Perfektionierung und Justierung der 18"-+8 gefundenen Kompro-
misse. Der Verfassungsentwurf von 1872 erwies sich zunächst als zu weitge-
hende Perfektionierung. Dank einer zusätzlichen Nachbesserung gelang es 

160 Mit 969385 Ja- zu 669179 Nein-Stimmen(=: 59,2%, zu 40.8%); hinsichtlich des Stände-
mehrs war das Ergebnis aber mit 12 ganzen Kantonen und 2 Halhkantonrn. die sich für die 
Reform aussprachen, und mit Nein-Mehrheiten in 8 ganzen Kan1onen und 4 Halbkantonen 
sehr knapp ausgefallen (Bundesrnlsbeschluss iiher das Ergebnis der Volbab~timmung vorn 
18.Apri! 1999. in: BBl 1999 IV 5986f.). 

[6 l HÄFELIN und HALLER (r'N 159), N. 3 l f.. s. 4 und RIIINOI\ (FN J 35), S. 3. 
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zwei Jahre später, einen konsensfähigeren Verfassungstext bei Volk und Stän-

den durchzubringen. 
Die dritte Phase von 1874 bis 1999 belegt mehr als deutlich, dass 1874 die 

1848 geschaffene Verfas·sungsordnung in stabiler Weise konsolidiert werden 

konnte. Anders kann die darauf folgende, fast ein halbes Jahrhundert dau-

ernde Absenz der Totalrevisionsfrage im politischen Leben wohl kaum erklärt 

werden. Auch die mit dem Ende des Ersten Weltkrieges einsetzende beinahe 

endlose Geschichte der Totalrevisionsversuche deutet auf das erhebliche Be-

harrungsvermögen der Bundesverfassung von 1874 hin. Das Scheitern der 

Reformversuche hatte .indessen nicht bewirkt, dass der sich seit dem Ersten 

Weltkrieg in regelmässigen Abständen politisch artikulierende Reformdruck 

nachgelassen hälte. Die Totalrevisionsbestrebungen sind im Gegenteil gegen 

Ende des zwanzigsten Jahrhunderts von einer neuen und starken Dynamik er-

fasst worden. 
Zunehmend wurde erkannt, dass die vor allem auch im Grundrechtsbe-

reich unsystematisch und lückenhaft in Erscheinung tretende Verfassung von 

1874 nun endlich einer gründlichen und soliden Überarbeitung bedurfte. Der 

Rechtsstaat hatte sich dank der bundesgerichtlichen Anerkennung unge-

schriebenen Verfassungsrechts und dank internationaler Grundrechtsverbür-

gungen in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts erheblich weiter-

entwickelt. Ein in dieser Hinsichl mangelhafter Verfassungstext entsprach 

nicht mehr dem an eine geschriebene Verfassung zu richtenden Ansprnch, den 

Bürgerinnen und Bürgern möglichst vollsttindige Auskunft über ihre Rechte 

gegenüber dem Staat zu geben. Es war deshalb an der Zeit, den alten Verfas-

sungstext durch einen Wortlaut zu ersetzen, der die gelinderte verfassungs-

rechtliche Wirklichkeit auch tatsächlich widerspiegelt. Volk und Stünde ha-

ben diesem Anliegen schliesslich am 18. April 1999 entsprochen und die 

nachgcführte Verfassung angenommen. Sie trat am I. Januar 2000 in Kran 

und bildet seither die Grundlage fi.ir eine neue Phase verfassungsrechtlicher 

Entwicklung in der Schweiz. 

42 

Liberte d 'association et egalite de traitement: 
une dialectique difficile 

Une comparaison des modClcs theoriques americain et suisse 

SAMANTHA BESSON' 

«Equality of resoun.·es [ ... ] licenses p11rtiality. We might put this point anothcr way: under 

e.qua!ity of rc~ources there is a division of labor bctween the politica\ and the private perspcc-

t1ves. [ ... ] Ot course this division of labor must not be taken eo mean that priYate individuals 

have no concem with distributive justice. that they wc entitled to them indifferent to thc dc-

mands of others who have less. as if distributive justice werc always someonc el~e·s business. 

lt would be incrcdibk, for example, that a theory ofjusticc should make no private demands on 

citizens living in great afHucnce in an unjust socicty.» 

lntroduction 

RoNALD DwoRKII\, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, 
Cambridgc Mass./Londrcs 2000, p. 280 s. 

Les Suisscs, comrnc [es AmCricains qu'Ctudiait TocqueviHe 1, n'ont de cesse 

de formcr des associations et ce dan . ._ des domaines trCs variCs. ll est donc na-

ture! d'attcndre de la philosophie po[itique et afortiori de Ja thCorie du droit 

qu'el!es s'y intCt'cssent. Pourtant, cet intCret thCori_que s'est fait discret aussi 

bien au sein de Ja doctrinc suisse qu'en philosophic americaine 2• Cela est 

d'autant plus ,<.;urprenant que Ja libertC d'association privee3 joue non seu!e-

ment un röle dans Ja promotion de ccrtaines valeurs individuelles comme !a 

Dr. iur. (Frihourg), M. Jur. (Oxon.). En cc rnomcnt: Senior Research Assm·i;1lt'. B.dlinl Col-

kge, Oxford. 

CL A. TocQL'EVIU.F., Dcrnocracy in America, New York [969. p. 5 [3 ss. 522: «In no country 

in thc world h,1s the principlc of assoeiation bcc11 rnore successrul!y uscd or applicd to n grca-

lcr mu!titudc of objects. than in Amcrica». 

2 Cf. A. Gt1·1 M.-',l'>N, Freedom of As~ociation: An lntroductory Essay. in: A. Gutnwnn (Cd.), 

Freedom ol'Association. Prince1on 1998. p.3ss. Cf. aussi W. G,\LqoN, Two concepts of 

libcralism. Ethics !05, l 995. p. 516 ss. Pour un regard purement socio-politique sur \e dCdin 

de la tendance·associative amCficaine. cf. R. PuTNAM, Bowling Alone: Democracy in Amc-

riea al the End of thc Twentieth Century. Journal of Democracy 6; [, 1995. p. 67 ss. 

3 Saur indication contraire. 1a libenC <l 'association traitc'e dans cet article est 1a lihcrtC d ·asso-

cintion prirh. 
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